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Demonstrationsfreiheit - Geschichte 
und demokratische Funktion~:· 

. Die Vorstellung, für die Wahrung der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung geb~ es e){klusi\' zustän­
dige 'öffenlliche Organe., ist ebenso weil verbreilet wie 
verfassungswidrig. (R . Wielholtu)""' 

1. Zur Aktualität der Fragestellung 

Die Freiheit, in aller Öffentlichkejt für oder gegen etwas zu demonstrieren, ist, 
bezogen auf die Incegrationsmechanismen politischer Herrschaft, eine ambivalente 

Verfassungsgarantie. Demonstrationen fallen aus dem Rahmen des parteimäßig 
aggregierten und parlamemarisch kanalisierten Opponierens und manifestieren den 
regellosen plebiszitären "Druck der Straße« auf das repräsentative System . Die 

Demonstrationsfreiheit fungiert abcr zugleich als notwendige Bedingung eines 
politischen Friihwarnsystcms, das - in der Sprache der Systemtheorie - Störpoten­
tiale anzeigt. lntegrationsdefizitc sichtbar und damit auch Kurskorrekturen der 

offiziellen Politik möglich macht, zumindest aber den Unzufriedenen gesUHet, 
Unmut und Kritik öffentlich zu artikulieren und ~bzuarbeiten. Trotz solcher 

möglicherweise systemstabilisierender Leistungen bleibt die Demonstrationsfreiheit 
ein Stachel im Parlamenrarismus : Der Schritt von der individuellen, den Instanzen­
weg einhaltenden Kritik zur demonstrativen kollektiven Aktion, von der institutio­

nell vermineltcn und staatlich kontrollierten Opposition zum unmittelbaren 
öffentüchen Protest macht den politischen Gewalten den Alleinvenretungsanspruch 
zur Wahrnehmung der gemeinsamen Geschäfre der Gesellschaft streitig, wider­
spricht ihrer ~Geschäftsführung« punktuell oder systematisch . Entsprechend prekär 
sind daher immer auch die staatlichen Reaktionen auf demonstrativ propagierte 

Forderungen. Konzessionen an Dernonstranten laufen Gefahr, vom Publikum der 

nichtdemonsrrierenden Staatsbürger als das Eingeständnis politischer Versäumnisse. 
als Prämie auf den außerparlamentarischen Weg der Intercsscnverfolgung oder als 
Ausdruck mangelnder »Wehrhaftigkeit« der staatlichen Ordnung interpretiert zu 
werden . Repressive Maßnahmen hingegen sind untcr Umständen geeignet, uner­
wünschte Solidarisierungscffekte zu erzeugen und einen Mangel an Gelassenheit zur 
Schau zu stellen, der die Frage n~helegt, ob nicht das Anliegen der Demonstranten 

am Ende doch berechtigt isc. 
Das Sp:lOnungsverhältnis zwischen den durch die Meinungs-, Versammlungs- und 
Demonslrationsfreiheic in An. 5 und 8 GG verbürgten plebis%itären Formen 
politischer Willensbildung und der auf Parteien und periodische Wahlen konzen­
trierten und mediatisierten Willensbildung erfährt lypischerweise dann eiIle krisen­

hafte ZUspilzung, wenn gesellschaftliche Konflikdagen 

• Di<ser und der nachfolgtnde Artikd von Gilmer Frankenberg sind vOn den Amor.n gemeinsam 
konzipirrr und diskut i.r< worden. 

,,~ Zur polit ischen fun ktion d •• Rech .... ,m c;ngcr;cluctcn und ausgcub,on Gewerbebetrieb, in : KJ H. 
, 1r970 S. I) 6, 
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a) weder administrativ reguliert werden können noch für den Gesetzgeber ein 
Thema sind, weil sie die parreipo\itiscbe Kompromißbasis überschreiten, und wenn 
sIe 

b) von relevanten oppositionellen Gruppen aufgegriffen oder wm Kristallisations­
kern einer sozialen Bewegung werden . 
Demonstrationen und parteipolitisch-parlamencarische Wil!ensbildung stehen zwar 
nicht in einer mechanischen Korrespoodenzbeziehung. Gleichwohl verweist die 
wachsende Bereitschaft zu demonstrieren auf eine abnehmende Bereitschaft, die 
Entsch.eidungen (oder non-decisions) der gewählten politischen Organe als Ergebnis 
angemessener und kompetender Intcrcssenrepräsent3tion hinzunehmen. Das bedeu­

tet. die der parlamentarischen Demokratie zugrundeliegende Fiktion zerbricht. ihre 
Legitimilär wird fragwürdig, wenn sich die repräsentativen Instanzen als unfähig 
erweisen, gravierende Probleme der gesellschaftlichen Reproduktion zu lösen. und 
wenn Opposition. die diesen Namen verdient, weil sie solche Unfähigkeit 
rhematisiert. nurmehr außerhalb des politischen Inslitutionssyscems staetfinder. 
Überrrägc man diese Überlegungen auf die aktuelle SitUation in der Bundesrepublik. 
so läßc sich an der Häufigkeit und Intensitiit politischer Demonstrationen ;n den 
letzten Jahren nichr nur ein erneuter Bedeutungszuwachs der Demonstrltionsfrei ­

heit. sondern auch eine tendenzielle Aufspaltung der polirischen und Rechtskultur 
ablesen : Die stets prekare Verbindung von parlamentarischem Repräsenlarionsprin­
zip und Wahlrecht einerseits. von Elementen basisdemokrarischer Incercssenaniku­
lation andererseits drohr auseinanderzufallen. Den offiziellen Repräsentanten der 
Gesellschaft und der Arroganz staatlicher Macht stehen fundamentaloppositionelle 
Bewegungen gegenüber, die sich zunehmend weniger von den lnsignien staat.licher 
Herrschaft (Gewaltmonopol, Geld und Recht) beeindrucken und einschüchtern 
lassen und als politische "Aktivbürger neuen Typs" jenes Element direkrer 
Volkssouveränität. welches die Demonstrationsfreiheit verbürgt, praktisch wahr­

nehmen. 
Seit Mitre der 70er Jahre treten wieder verstärkt Protestbewegungen auf. Deren 
Träger stammen im Gegensatz zur Studentenbewegung aus unterschiedlichen 

sozialen Milieus. Ihre Anschauungen sind durchaus heterogen, jedenfalls nirgendwo 
kanonisiert. Sie sehen sich in ihren Aktionsformen konfrontiert mit einem 

organisatorisch, technologisch \Jnd rechtlich aufgerüsteten staatlichen Einsat7.poten­
cial, dem im Zuge der Terrorismusbekämpfung in der zweiren Hälfte der siebziger 

Jahre tiefgreifende weitere Überwachungs-. Kontroll- und Eingriffsbefugnisse 
zugewachsen sind. Inwieweit die in jüngster Zeit zu beobachtende Tendenz einer 
eher lockeren organisatorischen Bündelung eines Teils dieser neuen sozi~len 

Bewegungen im Rahmen polirischer Parteien wie der .GrÜnen« und der ~Alterna­
tiven Liste: . infolge der dadurch bewirkten Orientierung - zumindest auch - auf die 
Ebene p;u-Iamenrarischer Auseinandersetzungen zu einer Veränderung des Charak­

ters dieser Bewegungen als autonomer, nicht in das System der politischen 
Institutionen eingebundener und darum konsequenr kompromißloser Blsisopposi­

cion führen wird. bleibt abzuwarten. 
Gegenwärrig har es den Anschein, als ob dieser in der Geschichte des Parlamenta­
rismus häufig konstatierte Imegrationseffekt sich noch kaum geltend gemachr hat: 
Der lief verwurzelte Skepli2.ismus gegenüber abbchobener politischer Arbeit in den 
zentralen fnst:mzen des sraadichen Herrschaftsgefüges hat bislang verhindert, daß 
die »altemativen« Parteien eine gegenüber ihrer Wählerbasis relevante verselbstän­

digce Organisationsmachr hätten aufbauen können, und der weitgehende Boykott 
ihrer Parlamentsarbeit durch die etablienen Parteien har :l\J{ seine Weise dazu 
beigetragen. daß sie gar nicht erst Gefahr laufen konnten. in den Verdacht der 
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Korrumpierung durch Partizipalion an der Macht zu geraten.' Sie sind der 
»verlängerte Arm~ eines sozialen Milieus, auf das sie als Parteien rückwirkend in 

keiner Weise prägenden Einfluß besitzen . Im Kontext der vielfältigen politischen 

Protestaktioncn im außerparlamentarischen Raum sind diese neuen Parteien als 
Akteure nur selten in Erscheinung getreten, in diesem Terrain ist die Domäne der 
mannigfachen Basisinitiativen unangetastet. Deren Akcionsfonnen haben sich 
gegenüber der Periode der Studentenbewegung, die erstmals in der Geschichte der 
Bundesrepublik eine ganze Palette unterschiedlicher Anikulationsformen öffencli­

ehen Protests en(Wickelt haue, abermals gewandelt und differenziert . Aus der Fülle 
der aktuellen Erscheinungsformen kollektiver öffentlich-politischer Protestaktio­

nen, die das klassische Verständnis des Verfassungsbegriffs der Versammlungsfrei­

heit, aber auch der moderneren Kategorie der Demonstrarionsfreihei[ im Sinne eines 
öffentlichen Umzugs mit abschließender Kundgebung als hoffnungslos antiquiert 
erscheinen lassen, seien abschließend die bedeutsamsten aufgeführt und kurz die 
spezifischen Problemzonen angesprochen, die sie für die Reaktionsweisen des 

politischen Systems aufwerfen: 
- Die Großdemomtration nach dem Muster des Protestes gegen die Errichtung des 
Kernkraftwerkes in Brokdorl in den Jahren J 976/77 und im Frühjahr 1981, letztere 
mit geschätzten 100 000 Teilnehmern eine der größten Demonstrationen in der 
Geschichte der Bundesrepublik: Diese Aktion erfolgt außerhalb großer Städte, 

folglich treten Belästigungen Dritter, wie insbesondere erhebliche Verkehrsbehin­

derungen, kaum :lUf. Die Organisation ist dez.entral, eine ganze Reihe von Initiarivcn 
rufen z.u der Veranstaltung auf und übernehmen auf lokaler Ebene Vorbereitung und 
Planung mit der Konsequenz, daß kein einheitliches Subjekt - weder eine 
Organisation noch ein Individuum - als Tdger der politischen VeraniWOTtUng wie 
der rechrlichen Verantwortlichkeit (und gegebenenfalls : Haftung) auszumachen ist: 
eine Massenveranstaltung, die sich der identifizierenden Zurechnung weitgehend 

entzieht. Ziel dieser Aktionen ist die Sicherung der ökologischen Basis menschlichen 
Ganungslebens überhaupt, welche aus der Sicht der Demonstranten zwingend die 
Verhinderung des weiteren Ausbaus der Nukleanechnologie auch für Energiezwek­
ke voraussetzt und damit direkl in die Effektivität von Akkumulationssuategien auf 
diesem Sektor intervenieren muß - eine prinz.ipiell nicht kompromißfähige Option . 

Die staatlichen Reölktionen - Totalverbor von Demonstrationen in der gesamten 
Region für mehrere Tage, größter Polizeieinsatz seit Bestehen der Bundesrepublik 
mit BundesgrenLschutzunterstützung - nehmen diese fund:lmcntale Herausforde­
rung auf und inszenieren den Versuch einer tOtalen Gegensymbolisierung: Die quasi 
militärische Verteidigung des Bauzauns auf der grünen Wiese dokumentiert die 
ebenso kompromißlose Entschlossenheit z.ur Vollstreckung der politisch-ökonomi­

schen Wachstumsimperaeive der Atomindusrrie. 
- Die Plalzbesetzung wie in Wyhl, den Ami-AtOmdörfem in Grohnde und 
Brokdorf oder dem Hüttendorl auf dem Gelände der geplanten Startbahn-West des 
Frankfuner Flughafens: Die Demonstration versteligt sich, transformiert sich in die 
Pr::isentation einer Lebensform, wird zum Zentrum einer Gegen-Lcbenswelt auf 

eben jenem Territorium, weJchn im Zuge des technologischen Fortschritts seiner 
Naturbasis entkleidet, zerstört werden soll. In dem zeitlichen Zwischenraum 
zwischen Planung und Realisierung solcher Großprojekte nistet sich gleichsam das 
lebende Protestpotential ein, lebt und belcbt den Widerstand . Angesichts der 
Passivirät dieser Protestform, der Entfa.ltung einer eigenständigen Kultur, der 

Identifizierbarkeit der Akteure ist die Legitimationsschwelle für gewaltsame 

I Vgl. hierzu den Beitr,g von A . Ad'miflz, in diesem Hel. S. j&4 . 

349 
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J50 staatliche Interventionen jedenfalls solange sehr hoch, wie nicht unmiltelb.u nach 
der Räumung mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. 
- Die Hausbesetzung, ebenso wie die Platzbesetzung eine Form des »zivilen 
Ungehorsams-, ist deren urbane Variante im Bereich der materiellen Reproduk­
tionsbedingungen. Ziel dieser Aktionen ist ebenso die SkandaJisierung der gezielten 
Verwahrlosung leerstehender Häuser trotz knappen Angebots an Wohnraum wie 
die Eroberung von Freiräumen für selbstorganisierte Lebensbedingungen, die der 
ökonomischen Ausnutzung und sozialen Kontrolle im Rahmen des Eigentümer-Be­
sitzerverhähnisses en!7ogen sind. Anders als bei BcsetzungelJ, mit denen die 
Forderung nach Umwandlung der Gebäude in Jugend-, Kultur- und Stadtteil:zen­
tren (wie insbesondere in Zürich und Freiburg) artikuliert wird, steht hier das auf 
Dauer gestellte Element des Protests neben dem Momem der unminelbaren 
Aneignung zum Zwcck der Selbstentfaltung und triet tendenziell gegenüber diesem 
zurück. Mangels direkter Betroffenheit st~atlicher Angelegenheiten (mit Ausnahme 
des Verlusts an Kontrol!dichte und der Desymbolisierung des sozialen Basisrechts 
des Privateigentums) schwanken die staatlichen Reaktionen zwischen Strategien der 
Legalisierung (Dulden, Vermitteln von Nutzervertr~gcn eIe .) und strafrechtlicher 
Kriminalisierung (polizeiliche R!iumung, Verhaftung, Strafverfahren), letztere meist 
gefolgt von der unmittelbar anschließenden, definitiven Zerstörung der Häuser. 
- Die GegendemOf/stralion, insbesondere gegen Veranstaltungen von neonazisti­

schen Organisationen (aber auch gegen die staatlichen Inszenierungen militärischer 
Schauspiele, also gegen hoheitliche Huldigungs- und Akklamationsrituale wie die 
Rekrutenvereidigungen im Jahr 1980). Ziel dieser Aktionen ist die direkte politische 
Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit in der Absicht, die gegnerischen Veran­

staltungen zu stören, ihnen die Möglichkeit zur Einwirkung auf das Publikum wenn 
nicht zu beschneiden, so doch zumindest durch Betroffenheit und Kritik zu 
erschweren. für die staatlichen Institutionen resultiert: aus dieser Demonstrations­
konkurrenz (wo sie nicht selbst wie bei den Bundeswehrgelöbnissen Panei sind) das 
Dilemma, die Garantie der Versammlungsfreiheit durchsetzen zu wollen (und zu 

sollen), ohne doch mit den Inhalten der geschützten Veranstaltung identifiziert zu 
werden. Das sich häufig bietende Schauspiel einer mit massivem Polizeiaufgebot 
»verteidigten« neonazistischen Kundgebung und tatkräftiger Auseinandersetzungen 
mit GegelJdemonstranten ist makaber, aber rechtlich unvermeid~ch, solange 
faschistische und faschistoide Bewußtseinsstrukturen nicht politisch abgctragen 
sind. Die seit einiger Zeit insbesondere in Frankfurt praktizierte Strategie des 
Verbots beider Vers:\mmlungen bzw. Demonsltolrionen suspendiert kurzerhand die 
Verfassungsgarantie und tabuisiert die öffentliche Darstellung und Austragung 

fundamentaler politischer Gegensätze ohne Rücksicht auf ihre (nhalte und Träger, 
so daß nun erst recht der Skandal zu vermelden war, daß es :zu dem ersten Verbot 
einer von Organisationen des DGß mitgetragenen Veranstaltung in der Geschichte 
der Bundesrepublik gekommen WU. 

Eine aktuelle Studie zu Inhalt und Grenzen der Demonstrationsfreiheit wird nicht 

umhin können. zur demokratischen Legitimation der skizzierten Protestaktionen 
ebenso wie zur rechtlichen Beurteilung der staatlichen Gegenmaßnahmen im 
Kontext der Verfassung Stellung zu beziehen. Die auf der rechten Seite des 
politischen Spektrums gängige Auffassung, den meisten Demonstranten »gehe es 

nur um gewalnäcige Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Vernichtung fremder 

Sachwerte und letztendlich um die Zerstörung der freiheidichen Rechtsordnung in 

der Bundesrepublik«" geht ebenso fehl wie die konsequente Gegenposirion. nach 

> So iullene 5leh In beLug luf Hl",bcsctzcr der 'c-cbtspoliLisehe Sprrcner der CSU-Lande<gruppe im 
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der allein die polirische Legitimität de, demonstrativ venretenen Anliegens als 

Maßstab für die Zulässigkcit der Wahl der Auseinandersetz.ungsformen (und 

wonach bei oberseen Zielen eben jedes Mittel Recht wäre) dienen könne. Die 
vereinseitigende Auflösung des Spannungsverhältnisses von parlamentarischer Lega­

lität und Elementen direkter Volkssouveränität, sei es im Sinne einer Radikalisierung 
der ... friedensstiftenden« funktion der Legalität zur Friedhofsruhe. sei es im Sinne 
einer Radikalisierung politischer Legitimität zur privaten Willkür. entläßt die 

Gewalt als Lösungsmechanismus soz.ialer Konflikte aus ihren konstitutionellen 
Fesseln. Wie die Gewichte der Gewalt zwischen Staat und demonstrierender 

Öffentlichkeit geschichtlich veneilt waren und ihre rechtlichen Schranken gezogen 
wurden. soU im folgenden dargestellt werden. 

II. Zur Geschichte der Demonstrationsfreiheit III 
Deutschland 

1. Die Entwicklung bis zum Straffreiheitsgeset:t. v . .20. J. ]970 

Die Demonstrationsfreiheit - ein Begriff. der sich bezeichnenderweise erst seit Mitte 
der 60er Jahre auch als juristischer Terminus durchgeserzt hat - isr rechtlich ein 
spezieller Fall der Versammlungsfreiheit. Nach Artikel 8 Abs. I des GG haben nalle 

Deutschen das Recht. sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln ... ) Allerdings kann nach Abs. ~ dieses Recht "für Versamm­
lungen unter freiem Himmel ... durch Gesetz oder auf Grund eines Geserzes 
beschränkt werden.« Diese Fonnulierung stellt ein typisches Kompromißprodukt 
der deutschen Verfassungsgeschichte dar. welche in ihren idealeren Entwürfen die 
Versammlungsfreiheic scets explizit von jedem Gesctzesvorbehalt ausgenommen 

hatte (so § J61 der Paulskirchen-Vcrfassung von 1849'. der nAufruf des Rates der 
Volksbeauftragten~ vom 11 . • 1. '918 und noch Art. 8 des Verfassungsemwurfs von 
Herrenchiemsee ). 
In der Pra."is von Polizei und Justiz war jedoch - abgesehen von der kuran Periode 

der Weimarer Republik - die Geltung dieser Grundreehtsverbürgung, wenn nicht 
wie im Nationalsozialismus ganz aufgehoben, so doch stets drastisch eingeschränkt. 

So waren nach dem Preußischen Versammlungsgesecz vom 11. 3 .• 85°' mit dem 
eindeutigen Titel ~ Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und 
Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrech[cs~ 

Bundostlg. Fr;tz Willm.nn. als Antwon ,ur d~n in di~ öffentliche Diskussion eingebr.ch,en 
Amnesti<vo,",chlag von Bund.sv"nassungsrichter Simon lau, r .... nkfuner Rund.ch,u vorn ,6 . S. '9S" 

S·4. 
J Es iSl bemerkenswert, d.ß die in Art. 1 J der - ;n du Bundesrepublik Deutsehland .Is einfachgesel7.1iche 

Norm geltenden - Europäi5Ch~n Menschenrech,skonvcntion vom 4. 11. 1 '5~ (BGBl '951 "S. 686) die 
Vcrsornmlungs(r<ihei, (und dami, dir Demonstr.!.,ionsfreihe;,) in ein~m Alern~ug mit der Koalilions­
freihei, (und d,rn;, dem Str~ikrech,) .ufgdührt wird: .AU. Mensche.n haben das Recht. sich friedlich ~u 
ver.,mmdn und sich frei mi, ,."deren zu.amrnenzuschk·ßen, einschloeßllch des Rechts, zum SchUlze 
ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden und diesen b,·izutrttcn. (Art. I1 Ab •. I). 

4 Vgl. die NlChwcis. bci K. Kuchenhoff, Die geiStesgcschich,liche Entwicklung der Vcrc;o,- und 
Ve ... =mlungsfrelheit, in : G. Wurzb.cher, K. Kuch"ohoH. G . Pr.ilrou von Schröuer, Vereinigungs­
und VerSlmmlungsfrcihcit, Schrihenrcihe der Nledcrs;:chsisch~n l.ndeszcntrale für Politische Bildung, 
H:mnovcr 1966, S. 1 U .• ,6 (f. 

r Prcußisch~ GeS<lz-Sammlung ,Sso, S. '77 fl.; Nachdruck in: A. Di<td, K.. Gintzel, E. Kuchenholf. W. 
rlilt. Dcmonstr.Jlioncn. Aufruhr oder Element der Dtmokratie? Hrsg. von der Friedrich·Ebert-S,if. 
tung, ,8onn-,lhd Godcsberg 1969, S. 59 H. 

JfT 
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Jf2 grundsätzlich alle Versammlungen, »in welchen öffencliche Angelegenheiten erörtert 
und beraten werden sollen«, bei der zuständigen Onspolizeibehörde allzejgepflich­
rig; die Polizei hatte ein Anwesenhcirsredn und konnte die Versammlung jederzeir 
aus allgemeinen polizeirechrlichen Gesichtspunkten auflösen . Demonstrationen, 
»öffentliche Aufzüge«, unterlagen einer vorgängigen Genehmigungspflichr, um die 
48 Stunden vorher nachzusuchen war, und bei deren Erceilung die Ortspolizeibe­
hörde »auch alle, dem Verkcflt schuldige Rücksichten zu beaclnen« hatte. Durch die 
Einführung der Genehmigungspflichr für alle politischen Vereine mit dem Verein­
sgesetz für den Deutschen Bund vom 13. Juli 1854' und durch das Verbot aller 
Vereine, I'welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische 
Besrrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung 
bezwecken,ct mir dem sog. Sozialistengesetz v. 1 L 10. 187117 wurde die Versamm­
lungsfreiheit als polirisches Grundrecht schließlich ganz der Willkür obrigkeitsstaat­
licher Reglementierungen unterstellt. Auch das Vereinsgesetz vom 1l . 4. t9088 
brachte keine grundlegende Veränderung dieser Rechtslage. Erst die Weimarer 

Reichsverfassung statuiert wieder in Anlehnung an die Formulierung der Frankfur­
ter Nationalversammlung von ) 848 für »alle Deutschen« die grundrechrliche 
Verbürgung der Versammlungsfreiheit mir der Einschränkung, daß Versammlungen 
»unter freiem Hirn mel .. . durch Reichsgesctz anmeldepflichtig gemacht und bei 

unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit verboten werden (können)" 
(Art. 123 WR V). Bereits vor der endgültigen Aufhebung der Grundrechte der 

Weimarer Reichsverfassung unmittelbar nach dem Regierungsanrritt der National­
sozialisten durch die "Verordnung zum Schurze von Volk und Sraat«'vom 28.2 . 

f933 war diese Garantie durch Notverordnung des Reichspräsidencen v. 2&. 3. '93' '0 

weitgehend eingeschränkt worden: Alle politischen Versammlungen, auch soweit sie 
in geschlossenen Räumen stattfanden, unterlagen der polizeilichen Anmeldepflicht 
und konnten verboten bzw. aufgelöst werden, wenn nach den Umständen zu 

besorgen war. daß in ihr oder durch sie die öffendichc Sicherheit oder Ordnung 

gefährdet wurde. 
Der Gesetzesvorbehalt in An. 8 Abs. 1 GG, der seine Schranke erst in der 
Wesensgehahsgarantie des Art. 19 Abs . .2 GG findet. war das geseczestechnische 
Einfallstor, mir dem an diese staatsautOri,ären Traditionsbescände reibungslos 

angeknüpfr werden konnte. So entzieht das Versammlungsgcsetz vom 24· 7· 1953" 
die Versammlungsfreiheit über die VerwirkungsvoTschrift des An. 1& GG und die 

partei- und vereinsrechdichen Verbotsvorschriften des Art. 21 Abs. 2 und An. 9 
Abs . l. GG hinaus auch demjenigen, der _mit der Durchführung oder Teilnahme an 

einer solchen Veranstaltung die Ziele einer für verfassungswidrig erklärten Panei 
oder Tcil- oder Ersarzorganisation einer Partei fördern will« (§ , Abs . 2 Ziff. 1), 
sieht ein generelles Zutrittsrecht für Polizcibeamte auch für Versammlungen in 

geschlossenen Räumen vor (§ 12), begründet die Anmeldepflicht für öffentliche 

Versammlungen unter freiem Himmel und für "Aufzüge" ~spätestens 48 Stunden 
vor der Bekanntgabe« (§ 14 Abs. I) und gescattct das Verbot der Versammlung, 
»wenn nach den Umständen die öffentliche Ordnung oder Sicherheit unmittelbar 

6 Vgl. die D'rslcllung bd K. Kuchenho(f. 1 . 3. 0., S. JO f. 
7 Gesetz gcgt'n dir gemeingef:ihrlich~n Beslrebungen der So~i1ldemokr",. RGSI Nr. 14, IS78, S. )j! H., 

lUHugswcise Jbgedruckt in: Th. ßllnke. R. E.rd. U. Mückenbc'bcT, U. Su,d",i. . Kollek.ivcs 
Arbeitsrech •• Qudlen •• xte ~ur Geschich.e des Arbeitsrechts in Deutschland, Bd. " Reinbek '971. 
S. 6611. 

S RGB) Nr. ,8, '908, S. '! 1 rf. , auszugsweise .bgedrucK' in: Th . Bbnk. u . 1 ., ~ . •. 0 ., S. 11411. 
9 RGBI '933, 1 $. S.l, auszugsweise 1bgedruekl in: Th. B!.nkc u .•. , a. a. 0 .• ßd. , . S. ,6 f. 

10 Vgl. die Dar<!dlung bei K. Kirencnhof{, 3 .•. 0., S. J6. 
" BGBI [ S. 684, abgedruck. In: A. Diele! u. a., >. a. 0., S. 64 Ir. 
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gefährdet ist« (§ J 5 Abs. I). Nach § '5 Abs . .2 kann die Auflösung ausgesprochen 
werden bei fehlender und ungenauer Anmeldung, Zuwiderhandlung gegen Auflagen 
bzw. bei Vorliegen der obigen Verbotsvoraussetzungen." Veranstalter oder Leiter 

von Versammlungen, die sich derartigen Verbots- oder Auflösungsanordnungen 

nicht fi.igten oder eine unangemeldete Versammlung bzw. Demonstration durch­
führten, wurden gem. § ).6 Abs. 1 a. F. mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bedroht, 
einfache Teilnehmer gem. § 29 a. F. mit H.1ft oder Geldstrafe bis zu 500 DM. Neben 
diesen speziellen versammlungsrechtlichen Strnfvorschrifcen und Eingriffsbefugnis­

sen dienten vor allem die Demonstrations-Tatbestände des Strafgesetzbuches als 
Instrumente zur Beschneidung der Versammlungsfreiheir. 

Es ist bemerkenswert, daß die n:tch Genesis und Tnhalt vordemokratischen 

Straf tatbestände die Verabschiedung des Grundgesetzes über zwanzig Jahre über­

dauern konnren, ohne daß sie einer eingehenden kritischen Revision unterz.ogen 
wurden. 'l Erst im Verlauf der Studentenbewegung wurde das bis dahin geltende 
Versammlungsrecht erfolgreich skandalisiert und insbesondere die .Srrafjustiz vor 
eine Flille von Schwierigkeiten gestellt, denen sie nicht voll gewachsen war,,"'. Dies 

mag seine Ursache neben der verändereen Rolle und Bedeutung der Opposition und 
ihrer gewandeiren Aklionsinhalte und -formen auch darin haben, daß nach der 
einschneidenden Reform des politischen Strafrechts durch das 8. Scrafrechtsände­
rungsgesetz vom 25. Juni 1968" nunmehr in erster Linie die unverändert gebliebenen 

Bestimmungen des Demonstrationsstraf rechts als rechtliche Basis für die Bekämp­
fung dieser Opposicionsbcwegung dienten. Diese versamrnlungsrechdichcn Delikt­
tatbestände waren umer der Geltung der mir dem erseen Strafreehtsänderungsgesetz 
vom )0. 8. '95' ,6 alsbald naeh dem Ende der Naziherrsehaft (wieder) eingeführten 
Bestimmungen des politischen Strafrechts mit ihren ebenso weit gefaßten wie von 
der Rechtsprechung extensiv ausgelegten Tatbeseänden und scharfen Sanktionsan­

drohungen von nachrangigcr Bedeutung für die gerichtliche Auseinandersetzung mit 
dem innenpolitischen Gegner gewesen. Die Politische Justiz hatte in der Ära der 
Kommunistenverfolgungen der 50er und 60er Jahre ihre schärfsten Waffen in den 
Bestimmungen über den Landesverrat (§§ 100, IDO~ und e StGB), den politischen 
Organisationsdclikten (§§ 90a, 128, 119, 129a StGB), den Meinungsäußerungs- und 
Kontakrdelikten (§§ 95. IS5 H., 91, 93, 92, 100 d Abs. 2 SeGB) gefunden. Die 
Versammlungsfreiheit der Kommunisten war durch den direkten Zugriff auf die 
Organisationen erst mit dem Minel des Vereinigungsverbots nach An. 9 Abs. 2 GG, 

dann durch das verfassungsgerichtiiche Panciverbor und die Sanktionen gegen 

11 Diese Bestimmung i« vom Bundt-sv~..."ltungsgerich. in seinem Urteil ~om } I. I. 1967 (E 16. I H I , J 7) 
(ur v~rf'$$ungskonform ukbrt wordfn. 

'3 TreHend bcmtrkl bienu d .. OLG Frankfurt, Un. V. )I. 10. 1969, KJ H. ,11970. S. S91f·, '06:.Es liegl 
bei die~r Sachlage die Frage n,},e, wie es sein kann. d,ß im Llufe von zWlnzig J,hrtn seil der 
Herrsch,il des Grundgeselzes di.· Bestimmungen ilbcr di" Slr~"lcn gegen den Gemcin,eh3ft.fricden 
nicht gciindert worden sind. Immerhin beruht dies nicht CIW. doraul. d~ der Gesetzgeber nicht \Ion der 
NOtw~ndigke" einer grundlegenden Reform dieser Vorschriflcn überzeugl wir •. Dies zeigen die 
Eronerungen des Sonder.u .. "hu""" d .. Deul>chen Bunde,ugcs für die SI.,! r<chlsrcform (v gl. die 
"<no graphischen Berichte über die, j6. b15 140. und ISO. Siuung). Worin indessen auch immer die 
Gründe für die Unterl.ssung l ie~en. bis zur Verwirklichung der Ge-sftLCsändtrung muß ;edenfalh der 
Strafrichter die Bestimmungen $0 auslegen und "owenden. wie das Grundgesetz es gebieteI', Bereit< im 
Entwurf eines neuen S,nigeset~buehe' von 1960 "" ar eine eingehende R.eform der D,mOnstr.lionssluf· 
lllbesunde in ähnlich.r Weise vorgesehen, "'ie sie ersl dureh das J. Stnlrecht.;rdormgcsel~ vorn 10. 5. 
'970 rc>.li,icrt wurde, vgl. dazu K. Tccb" , Anm. zum Uned des AG Ffm v. oj . '0. 1968, in: KJ H . 
• h96S, S. IßI (f., ,88 und unten. S. }SS H. 

'4 W. Mallmann, Verein.- und Versammlung,freiheil. in: Slla151""lkon (H"g.: Gorn,-Gc,elisch.!t). 6. 
Aufl. Freiburg.. 

lj BGBI. I, S. 7~ I. 
16 BGB!. I, S.739: )bgcdruckl bei A. v. Brunneck, Polili,,<:h~ Justiz gcgen Kommuni""n 10 der 

Bundcsrcpublik DculSchl""d '948-'968. f'r.nkIurt/M. '978, S. J87 fr. 

J5J 
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)54 etwaige Ersatz,- und Tarnorganisationen aufgehoben."So wurden beispielsweise am 
13 . Juni 1964 die 25 Teilnehmer einer »Leserversammlung« eines als kommunistisch 
eingestuften Informationsdienstes verhaftet und der Leiter der Vennstaltung wegen 
Zuwiderhandlung gegen das KPD-Vcrbots-Urteil angeklagt'\ "aber auch Stamm­
cischgespräche und die Trauerrede am Grab eines alten Kommunisten .a '9 konnten 
nach diesem Grundsatz strafbar sein, und die "Vorbereitung einer Protcstdemon­
scration, bei der 30 bis 40 Jugendliche vor dem Landgericht im Chor gerufen hatten : 
,Freiheit für die jungen Patrioten! Gebt die jungen Patrioten frei!< << wurde als 
verfassungsverrärerische Zersetzung nach § 91 StGB gewertet.'o 
Angesichts dieser generellen Überrepressivität des Politischen Strafrechts und seiner 
effektvollen Tnscrumentalisicrung zur Ausschaltung der ohnedies weithin ohnmäch­
tigen ideologischen und organisatorischen Restbestände der kommunistischen 
Arbeiterbewegung war die Beobachtung folgenlos geblieben. daß auch die Demon­
strationssuaftatbeständc »weithin veraltet .. . und zum Teil verfassungsrechdich 
bedenklich waren «." Mit dem 8. Strafrechtsänderungsgeserz von 1968 und der am 
28 . 6. 1969 beschlossenen Amnestie" wurde zwar das Politische Strafrecht liberali­
siert und damit den Kommunistenverfolgungen ein Ende gesetzt. die Fassung der 
Demonstrationsdelikte jedoch unberühn gelassen. Seither markieren diese das 
hauptsächliche Kampffeld der justiziellen Auseinandersetzung mit dem neuen 
innenpolitischen Gegner, den Procescbewegungen. 
Die fongeltung der Strafvorschrifccn des 6. (Widerstand gegen die Sta:mgewalc, 
§§ 110 H. StGB) und 7. AbschnittS (Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche 
Ordnung, §§ J 23 H. StGB) des Strafgesetzbuches von 1871 bis zum 3- Strafrechts­
reformgesetz vom 20. 5.1970 machte jegliche Demonstrationsteilnahme Zu einem in 
den strafrechtlichen Konsequenzen praktisch nicht überschaubaren Risiko. Nach 
§ 116 StGB genügte eine dreimalige (vergebliche) Aufforderung durch einen 
(zuständigen) Polizeibeamcen an die versammelte Menschenmenge, sich LU entfer­
nen, um eine Strafbarkeit mit Gefängnis bis zu drei Monaten wegen »Auflaufs« zu 
begTÜnden. Ob der einzelne Beteiligte die Aufforderung selbst gehön hatte. war für 
die Strafbarkeit ebensowenig beachtlich wie die Frage, ob der Befehl zur Auflösung 

der Versammlung in zutreffender Ausübung polizeilichen Ermessens (Ausnahme: 
Willkür) ergangen war. Nach ständiger Rechtsprechung war . die Auflösung solcher 
Menschenansammlungen . . . ein Zweck, der gegenüber den Grundrechten der freien 
Entfaltung der Persönlichkeit und der persönlichen Freiheit (Art. 2 GG) bestehen 
kann, weil die Ansammlungen zu einer Gefahr für den öHentlichen Frieden werden, 
zumindest aber die geordnete Abwicklung des Straßenverkehrs nachhaltig stören 
können«.'! Lapidar brachte diesen Grundsarz des generellen Vorrangs der polizeili­
chen Generalklausel vor den Grundrechten der rührende Strafrechtskommentar auf 
die Formel: »Der TatbeStand des Auflaufs schützt die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung; gegen ihn bestehen daher keine verfassungsrechtlichen Bedcnken.«4 
Schon die »cntfemce Gefahr einer crnsdichen Störung~ JI der öffentlichen Ordnung, 

'7 VgJ. hicrzu d'e lu,fuhrlichc Dlmcllung und [n!crpretalion bei A . v. Brunnec.k, a. ,. 0.: {ur die Zei, vor 
dem I. StrÄndG vgl. ebd ., S. 57 ff. 

1& Dgl., l . 1 . 0 ., s. '78 mit Nachweisen. 
,~ Ogl.. 1. >.0., $. '79 mi. N1c.hwtise.n. 
'0 Dgl., a. l. 0., $.1&0 mi. Nachweisen . 
" W. M:t.Ilmann, ,. a. O. 
u G<5etz uber $r,affreihcit vom 9. 7. '968, BGBI. I, $. 771. 
lJ B.yOlG, Ure. v .• S. u. 1963. NJW 64. 676 im Anschluß on ßGH. Uno vom 1. '0. 19l1. NJW S4. 

4)8 I. 
'4 Schonke-Schrodn. I J Aufl. '967. Anm .• Zu § , .6. 
'S Bay OlG. NJW 64. 676. 
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wozu »auch die Sorge für die glane Abwicklung des Straßenverkehrs«'6 rechnete. 

ließ die polizeiliche Auflösungsaufforderung selbst gegenüber einer ordnungsgemäß 

angemeldeten Demonstration als rechtmäßige Ermessensausübung erscheinen. 

Ebenso wie beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach § [[ 3 StGB ging der 

Irnum über die Rechtmäßigkeit einer solchen Auflösungsaufforderung stets zu 
Lasten der Demonstranten und schloß die vorsätzliche Tatbestandsverwirklichung 

nicht aus. '7 

Entfernten sich die Demonstranten nach dreimaliger Aufforderung nicht unverzüg­

lich und kam es infolgedessen zu Auseinanderserzungen mit der Polizei, mit 

Passanten oder Gegendemonstranten, so waren regelmäßig auch die mit erheblich 

schärferen Strafen bedrohten Delikte des Aufruhrs (§ J 15 StGB. Gefängnis nicht 

unter 6 Monaten), des Widerstandes gegen Vollsrreekungsbeamtc (§ 113 5tGB), der 

Beamtennötigung (§ 114 StGB) und des Landfriedensbruchs (§ 1,25 SIGB) verwirk­

licht, wobei für eine Bestrafung aus §§ 115 und 125 5tGB nicht erforderlich war, daß 

der einzelne Demonstrant sich selbst aktiv an den Widerstandshandlungen oder der 
Gewaltanwendung beteiligte oder diese auch nur billigte: Teilnehmer nach diesen 

Bestimmungen konnte auch sein. "wer nur aus Neugier mitläuft, aber u. U. auch 
Pressevertreteru. ,& 

Im Verlauf der auf die studentische Protestwelle folgenden Prozeßwelle trat der neu 

entfachte Streit um den Schutzbereich der grundrechtlich nach Art. 5 Abs. I, 8 GG 

geschützten Demonstrationsfreiheiten sowohl in der Literatur wie auch in einer 

kontrovers werdenden Rechtsprechung offen zUtage. Allerdings setzte sich die 

Einsicht. daß die aus der antidemokratischen Zeit des Kaiserreichs stammenden 

strafrechtlichen Bestimmungen einer Korrektur durch verfassungskonforme Ausle­

gung bedürften, nur in Ausnahmefällen - und überwiegend beschränkt auf 

untcrgerichtliche Instan:Len - durch. Erwähnenswert sind insbesondere die Ent­

scheidungen des AG Bremen vom 22. 4. 1968'9und des LG Köln vom 3 I. [0. 1968)0, 

in denen der Protest gegen Fahrpreiserhöhungen durch vorübergehendes Besetzen 

von Straßenbabngleisen mangels aggressiver und roher Beeinträchtigung oder 

Gefährdung von Leib und Leben anderer nicht als Gewalttätigkeit im Sinne des 

§ 12 S StGB und auch nicht als verwerflich i. S. einer strafbaren Nötigung nach § 240 

StGB angesehen wurde; des LG Frankfurt v. 27. ). 1969,J' mit dem die Eröffnung 

des Hauptverfahrens wegen einer Vorlesungsstörung bei Carlo Schmid anläßlich der 

Verabschiedung der NOlstandsgesetze abgelehnt wurde. weil in dieser objektiv 

gegebenen Nötigungshandlung keine Verwerflichkeit liege: "Das Thema der 

begehrten Diskussion rührte ... an die Wurzeln der gesamten staatlichen Ordnung. 

Die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen und gegebenenfalls die öffentliche Meinung 
aufzurüueln. war bei einer Frage von derart eminenter Wichtigkeit ein legitimes 

Anliegen der Angeschuldigten",,; ferner des AG Esslingcn ll vom H. 10. 1968. des 

AG Hannover v. lS. 11. [96Sl< und des AG Frankfurt/M. v. 30. tO. 1965H, in denen 

die Aktionen nach dem Attentat auf Rudi Dutschke, die "Zur vorübergehenden 

Verhinderung der Auslieferung der Bild-Zeirung durch das Versperren der An- und 

16 BGH NJW 14. 4J9. 
'7 Vg). ~,e,.."u die Komm,n,ierung b~i Schönke-Schrrider. ,. ,. 0 .• Rd~. 'J Ir. "Zu § "). 
18 Schonke·Schroder. , .•. 0 .. Rd~. 1 zu § "5 und Rdz . 8 zu § I 15· 
'9 KJ H . 1/68. s. 78 ff. 
lO 1Z 69. 80. 
l' KJ H . • /69. S. 188 {(. 
)1 A . ~ . 0 .. S. 19" 
JJ 1Z 68. 799· 
J4 DRiZ 69. 90. 

JS J2 69. $. 100 Ir. 

Jf5 
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)5 6 Zu fahnen zu Druckerei- und Pressebetrieben fiihnen, nicht als Überschreiten der 
Grenze der Demonstrationsfreiheit im Sinne des § 240 StGB angesehen wurde, 
jedenfalls sofern diese Akrionen zeitlich begrenzt blieben; und schließlich ist 
hinzuweisen auf die bemerkenswerte Entscheidung des OLG FrankfunJ6 v. 22. JO. 

'969. die die Verurteilung von Daniel Cohn-Bendit wegen Aufruhrs und Landfrie­
densbruch auf Grund seiner Teiln;l.hme an der Paulskirchendcmonstration an läßlich 
der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den Staatspräsi­
denten des Senegal, Senghor, aufhob. 
Gemeinsam ist diesen Entscheidungen in ihren rechtlichen Erwägungen, daß sie in 
teilweise sehr gründlichen Ausführungen den Wandel der sozialen Ordnungsvor­

stellungen ,'om preußischen Obrigkeitsstaat des 19. Jahrhundens zur Konzeption 
des Grundgesetzes her;l.usarbciccn. die Denlonstrarionsfreiheir als demokratisches 
Basisgrundrecht von vergleichbarem Rang wie die Meinungsfreiheit des An. S GG 
betrachten und deshalb zur Bestimmung ihrer Schranken die vom Bundesverfas­
sungsgericht zu diesem Grundrecht entwickelte »Schaukcltheorie .. heranziehen. 

derzufoJge die Gesetze. die die Demonstrationsfreiheit beschränken, ihrerseits im 
Lichte der besonderen \'erfOlssungsrechtlichen Rangstel!ung dieser Grundrechtsver­
bürgenmg einschränkend ausgelegt werden müssen. ~Bei dem mithin grundgesen:­
lieh garantierten Demonstr~tionsrecht handelt es sich um das urdemokr;l.tische 
Recht auf MiTWirkung bei der politischen Willensbildung, die sich in einer 
funktionierenden Demokratie vom Volke aus hin zur Staatsführung. nicht umge­

kehre zu vollziehen hat. Dabei cmsprichl der hemigen Verfassungswirklichkeit. daß 

im Rahmen des Demonstrationsrechts ein gewisser Zwang auf Dritte ausgeübt 
werden darf, eine bestimmte Meinung zur Kenntnis zu nehmen. weil sonst das 
Dernonstrarionsrecht 2.Ur Bedcurungslosigkeil her;l.bgewürdigt würde~)J. Welche 
Beeinträchtigungen die Allgemeinheit oder Dritte hinnehmen müßten. könnte 

mangels gesidtcncr Maßstäbe in Rechtsprechung und Schrifttum nicht allgemein 
fixiert werden. vielmehr müßten zu dieser Beurteilung die Umstände des Einzelfalls 

herangezogen werden. Sicher sei jedoch soviel. daß die Grenze zur Strafbarkeit 
überschriuen sei , wenn eine Gewalt:Jnwendung i. S. der §§ 'J 5, [15 StGB vorliege 
und den.ufolge dann auch die nach § l40 Abs, 2 5tGB abzuwägende Zweck-Mit­
lel-Relation als .. verwerlich. anzusehen sei. 
Hierbei sei jedoch zweierlei zu beachten: Zum einen könne entgegen der 

vorherrschenden Tendenz in der Rechtsprechung nicht allein aus später vorgefalle­
nen Gewalrhandlungen von seiten der (bzw, einzelner) Demonstrationsteilnehmer 
auf eine von Anfang an geplante rechtsfeindliche Absichr der »öffentlichen 
Zusammenrollung«, wie solche Versammlungen in § [[ 5 StGB verächtlich etiker· 
tiert wurden, geschlossen werden: »Das wäre mit dem Grundgesetz nicht verein­
bar.«J! 

Zum anderen bemühen sich die hier referierten Entscheidungen um eine dem Rang 

der Demonstr3tions(reiheit als Grundredn Rechnung tragende Einschränkung und 

Präzisierung des GewallbegrifEsY Zwar pffiehtcte ihnen eine durchaus Beachtung 

36 KJ H . ,170, S. 89 ff. 
}7 AG Hannover, DRiZ 69, 90. 
,S OlG rlm, a. a. 0., $. '04 . 
39 So urteil! "WJ das AG Hannover (~ . • . 0 ., S. 9') überdjc .Springerblockadc., -daß diese Kundgebung, 

d.ren geis,ige Vj,cr M~aun. G.ndhi. M'IT,in Lu,hcr Ku,g und all. anderen Manner d,'s gcw.hloscn 
Widerstandes W.lrm. im Licht( der heutigen V<r(,ssung,,,,irklichkci, keine Gew.lu.,igkci, im Sinne des 
§ Ilj StGB \V,r." .li.hnlich folgt für d~s OlG l-rankfun/M. (a .•. 0 .. s, '09) .\U' dem Lusamm,'nwirkcn 
d~r Art. sund 8 GG. daß -noch gewisse, ihrer äußeren Erscheinung nach nötigende Handlungen, 
~hnlich beispiels",e; .. dtm Bedränge'l der l'olizcikcllC beim Besuch ein" befreundet.n . us l:indisch"n 
Su'LSob"rh,up'c", (im Schulzbercich de~ Art . 8 GG liegen). Eine interessan,< V.riante m di~<cn 
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findende Minderheit der rechtswissenschafdichcn literatur bei'o; im ganzen gesehen 

blieben sie jedoch acypische Erkenntnisse einer mehrheidich konservativen Justiz, 

die unberühn vom Geltungsanspruch des GG an der traditionellen Interpretation 
der Demonst rationstatbest3nde festhielt. Kennzeichnend für die vorherrschende 

Tendenz war die Entscheidung des ßGH v. 8. S. '969 im »Läpple-Prozeß~", mit der 
das Urteil des LG Köln" aufgehoben wurde: -Die Anerkennung eines Demonstra­
tjonsreclHs in dem von der StrK angenommenen Ausmaß liefe auf die Legalisierung 
eines von militanren Minderheiten geübten Terrors hinaus, welcher mir der auf dem 

Mehrheitsprinzip fußenden demokratischen Verfassung, letztlich aber auch als 

Verstoß gegen das Prinzip der Gleichheit aller vor dem Gesetz mit den Grundsätzen 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung schlechthin unverträglich is[. «' ) 

Mit derartigen obergerichtlichen Entscheidungen" wurde nicht nur der prinzipielle 
Vorrang der (unpolitischen) privaten Interessen und Rechrsgüter Dritter sowie das 
öffentliche Interesse an Ruhe und Ordnung vor der InartSpruchnahme politischer 
Kommunikarionsfreiheiren verteidigt und auch bloß passives Verhallen wie der 
Sitzstreik als Gewalt i. S. der einschlägigen Srraftarbestände gewertet , sondern auch 
das Spannungsverhältnis zwischen parlamentarischem Repräsentationsprinzip und 
demokratiekonstitutiver politischer Öffentlichkeit derart einseitig zu lasten letzterer 
aufgelöst, daß selbst erklänennaßen friedliche Demonstrationen als offener Verfas­
sungsbrucb durch eine rerroristische Minderheit qualifizien werden konnren . Dieses 

aus den obersten Ve.rfassungsprinzipien der freih.eitlichen demokratischen Grund­
ordnung gewirkte justizielle Feindbild entsprach getreu· dem publizistischen 
Konterfei, welches ein Großteil der bundesdeutschen Presse unter semantischer 
Worrführung des Springer-Konzerns und der verantwortlichen Politiker von der 
Studentenbewegung vorgezeichnet haue und den militanten Charakter der massiven 
Polizeieinsätze zu legitimieren half.·! Sogar die Einführung von Vorbeuge- oder 

Schmzhaft für De.monstranten durch (Wiedcr)-Einführung des Ha(tgrundes der 

Wiederholungsgcfahr für Demonstrationstäter wurde aus den Reihen der CDU und 
CSU-Politiker geforderr und in einigen Fällen sogar - extra legern - prakti­
zien .,6 

8emühungen um eine restriktive Auslegung des Gcw.hbegrilfs [,nd~t sich im Uneil des AG Br"men 
(KJ I , 1968, S. So 1.), in d em für die Beuncilung der, Vero" erflichkeit-< dtr Nötigungshandlung i. S. des 
§ l40 Ab,. l SIGB primär ~uf d i~ EII~ktiv i l:il der DurchsMzung der Demonstr'tionHidr abgeslellt und 
hierbei auf Grundsatzc der Re<hlSprcchung 2um Str.ikrcch. n, ,,h An. 9 Ab, . } GG Bewg genommen 
wird. Abschließend formul iert d ... Gericht: . Mit überzeugenden Argumen'.n ,1I";n .ind, wie die 
Erf,hrulIJ; lehrt. in den GeS<' lzgcbung,korpuschof,,'n brr«:h, iglf Bcl1l1gc " icht durdlZuu acn. l)nu 
sind notf"lt, Maßnlhmen, wie sie die Demon<!"n,en I.,zlw Endes mit Erfolg :ttIgewandl haben, 
notig..: . 

40 Z. B. E. Oenninger. DcmOoSlration,lreiheil und Poli zci gew~lt, in : ZRr 68,4> H.; dgl., "' TI,~scn zur 
Dcmonslr31ionslreiheil, in : DRiZ 69.70/1.: A. Diele! . K. GinlzeJ u. a., 3 .•. 0.: A. Diete!, K. Gimul, 
Demom'r~,ions - u!\d Versarnml ungslrcillL.it, Korruncn13r zum VersG v. '4 · 7· (95), Koln-Ber­
lin·Bonn-Münchcll. 1968; U. Klug, Sirafrechtliche Probleme des D cmon"u,ionsrcchlS, in: Demon­
stration,ln'meit, Str.frechl und Sl3aLSgewall, h,,'g. VOm Deu"chen Richterbund . landcs"erband 
H""cn, '968, S. '711.; H. H,nnover, Demonslralion , frcih~it "I, demokralische. Grundrecht, in: KJ H . 
1/68, $. SI H.: S. Ou, Das Kecln ,u{ freie Demonstral io n, Ne~wied und Bedin, 1967 (,1. AuO,ge 1969); 
dgl.. Demonslrauons{relheil und Str.frecht, in: NJW 69, 4!~ rL: Wurzbac her. G ., Küchenhol(. K. u. ,., 
" J . 0 .; R. WielhÖI«r. Zur politischen Funk,ioo des Rtehu 1m ci ngtri chtclcn und ausgeübt.n 
Gcwerbebtlricb, KJ H. 1170, S. 11) 'I., in.bes. , ; s 11. 

4" BGH S, 1j. 46 rr.= NJW 69. '770. 
4' JZ 69, 80. 
4J A. J . 0. , S. 5611. (Hervorhebung im r<x-t) . 
H Hinzuweisen ist u. , . auf lolbende Urteile, BayOLG v. ,16. 11.1,68, JZ 69, l07 ; v. ' 4· ~ . '969, NJW 69. 

1127 ; OLG Cdl< v. 11. 10. 1969, NJW 70,106. 

45 Die beste Studie hi er2u ist nftch wie YO' Kursbuch! l. v. April '968 . • Der nicht erkl.rle Notlland. 
Dokumentation und An"Jysc ,ine, Berliner Sommers •• d.rin enth.lt,·n ,uch ein Klpitel irbn- die 
RClklio ncn der Berliner Justiz, '.3. 0., S. t 53 11. 

46 Vgl. V . SI.sche;t, D . H'{l, Vorbeugehafl lür Demon.tnnten? in, KJ H . , / 69. S. 88 11.: .Is erster hme 
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2. Die Reform der Demonslrationsstra/tatbestände vom 20. J. 1970 

Daß es trotz der im Gefolge der Studentenbewegung zugespitzten innenpolitischen 
Auseinandersetzungen nicht zu den geforderten Ausweitungen des staadichen 
Sanktionspotentials gegenüber den Trägern öffentlicher Protcsraktionen kam, lag 
entscheidend am Wechsel der Regierung nach den Bundestagswahlen vom Herbst 

1969. 
Die von der sozialliberalen Koalition im Jahre 1970 gleichsam als Erfüllung eines 
Wahlversprechens an die Wählerkliemel gegen die Stimmen der CDU/CSU-Oppo­
sicion durchgesetzte Reform des Demonstrationsstrafrechts verfolgte erklärterma­
ßen das Ziel, den dem "Schutz des Geme.inscha1rsfriedens« dienenden Strafvor­
schriften des 6. Abschnitts (.Widerstand gegen die Staatsgewalt«) und des 7. Ab­
schnitts (~Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche Ordnung") im besonde­
ren Teil des Strafgesetzbuchs »eine besser an der Verfassung ausgerichtete neue 
Fassung zu geben • .<? Gleichzeitig diente die Streichung bzw. Neuformulierung der 
einschlägigen Strafvorschrifcen dem Zweck, die durch die unterschiedliche Spruch­
praxis der Strafgerich.te entstandene Rechtsunsicherheit über den Geltungsumfang 
des grundrechtlich geschürz.ten Demonstrationsrechts zu beseitigen.'! Die mit dem 
3. Gesetz zur Reform des Strafrechts vollzogene Liberalisierung des Demonstra­
tionsrechts wurde ergänzt durch das Gesetz über Straffreiheit von 1970, das zum 
einen Straffreiheit für Straftaren vorsah> deren Srraftatbestände im Zuge der Reform 
aufgehoben oder ersetzt worden waren, und das zum anderen nach Maßgabe 
gesetzlich näher festgelegter Ausschlußtatbesrände auch für Freiheitsstrafen und 
Geldstrafen Straffreiheit wegen Straftacen gewährte> die durch »eine zur Meinungs­
äußerung oder Meinungsbildung in öffentlichen Angelegenheiten bestimmte 
Demonstration oder im Zusammenhang hiermit begangen worden sind« (§ 1 Abs. 1 

Srraffreiheitsgesetz 1970).'7 Das 3. Strafrechtsreformgesetz führte im wesentlichen 
folgende Veränderungen des Demonstrarionsstrafrechts herbei: Der Straf tatbestand 
der AuHorderung zum Ungehorsam gegen die Gesetze (§ 110 StGB) wurde 
aufgehoben, wohingegen die Srrafnorm der Aufforderung zu strafbaren Handlungen 
(§ 1[1 StGB) lediglich eine redaktionelle Änderung erfuhr. § 1[3 StGB (Widerstand 
gegen VolIsrreckungsbeam ce) wurde ratbestandl ich eingegrenzt und um eine 
frrtumsregclung ergänzt. 10 Der frühere Strafcatbestand der Beamtennötigung wurde 

der d.m~ljge lrmenm Lru Her - und jetzige Pra,idcnl d .. BundeS\'eri",ungsgerichts - E. Bond •• die 
(Wiodcr)Einführung d.r allgemeinen richterlic hen Vorbcugehaf, gefordert. vgl. Fr.nkfurter RUl"ldsch.u 
v. j 8. und '9. 4. 196~, w enig 'p'!<r Icgt~n die CSU-Abgeordnctcn Stückle.n, Dr. Jäger und Genossen 
einen Vorb cugc.h.ftcnlwurf vOr. Praktizi." worden W3T sie bereits in H~rnburg , h ankiunJM. (gegen 
Rud. Dut<c h k~, der ",eh der Ankunlt .uf dem Flugh.l~n VOn d" Polizei für meh,,·re Stunden in Haft 
genommen word"n war) und Bulin. vgl. U. St.seh~jt, D. Hart, , .•. O. und die Beschlüsse in KJ H. 
2/68, S. t9' H. <owie H. ,/69. S. 100 [. 

47 Entwurf .ine< G~'~tzes liber Straffreihell (Stralireil"'lSges«Z '970) (An<r.\g da Fraktion der Sf>D, FDP 
v. '7. >. '970). BT-Drs. vr/39>. Vorblatt. 

48 Entwurf .. Dritte, Gesetz zur Relonn cl" St...,i .. echts •. Antrag der Frak,ionrn der SPD. FDP v. 4. I!. 
'969. BT· Drs. V r /139, ßegrundung. 1. Alig. (S. 4). 

49 D,s Arn nest.icgcse.z v. 1 0. I. '970 bctr.16000 Personen (QuclleBundeSlnuiger [97' , Nr. ,,6. S. 3 L). 
Die Slr.lfreiheil wurde >.us ge., chlol"en . ,. bei Vcrbrt<:hen und Vergehen ~) wider d., Leben ('§§ 11 , bio 
nl d.s Slrafges~l:7.hucb), h) der .eh",,,c,, Kö rpervtrletLung und der Körpcrverl c\l z1.Jng mit Todesfolge 
(§§ 214 bis »6 de s Stra.fgcsttzbu,hl sowie c) bei gcmeingerahrlichrn VerbreChen und Vergeh en n.eh 
§§ }o6 bis J I p. J 'IC bi, .1,6" » 1 und )24 de., Slrafgeselzbucltcs. 1. b~i V ~rbrtchcn und Vergehen, die 
aus Eigennutz begangen worden sind, }. bei Verbrechen und Vergehen. wenn eine Freihcits"rnk 
einschließlich einer tlwa.igen E"~lzirdlciLSsl ... fe. neun MonlI< uberSleigl. (§ lAbs. } Straffreihcit.<ge· 

setz '970). 
So Mit di", ... !,,-gdung so llte die in der RechlSprcchung beslehende Stre.irfrag. bereinigt werden, ob im 

Hinbl ic k , uf die Rec.ht mäß igkc it der Amtsh, ,,dlung. die von der h. M. lls B.dLng\\ng der Str.fborkw 
logc,.hcn wird, ein VerboIsirrtum möglic h iSI oder nichl (vbl. .jnerse '~' BGHSt I StR 48)/60 
l!1dCf~r$ciB BGH St 11. )65). Vgl. z u den dies bezügli chen Motiven dei C t·sctzgebns J en schrihlichen 
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ersatzlos gestrichen, weil ein zu einer Amtshandlung genötigter Beamter über den 

aJlgemeinen Nötigungslarbestand des § 240 StGB hinaus keines besonderen straf­

re<:htlichen Schutzes bedürfe; ein neu eingefügter § '14 schützt in Ergänzung zu 
§ , 'J 5tGB Hilfspersonen, die von Beamten oder Soldaren zur Unterstützung 
herangezogen werden. Der bisherige Tatbestand des Aufruhrs (§ I I 5 StGB) ist 

ersatzlos entfallen; der frühere Tatbestand des Auflaufs (§ I t 6 StGB) wurde zu einer 

Ordnungswidrigkeit der" Teilnahme an einer unerlaubten Versammlung« herabge­
Stuft. Die Neufassung des § 125 (Landfriedensbruch) hob die strafrechdichc 
Verantwortung für diejenigen Teilnehmer einer Demonstration auf, die sich neutral 

in einer Menschenmenge aufhielten, in der oder aus der Gewalttätigkeiten begangen 
wurden; strafbar sind nur noch diejenigen, die sich aktiv an Gewalttätigkeiten 

beteiligen . Der neu aufgenommene § 1253 5tGB (besonders schwerer Fall des 

Landfriedensbruchs) enthält Regelbeispiele von besonders schweren Fällen. Die 
Streichung des § 23 Versammlungsgesetz, der die Aufforderung zur Teilnahme an 

verbotenen Versammlungen und Aufzügen unter Strafe stellte. entsprach der 
Aufhebung des § I 10 StGB (Aufforderung zum Ungehorsam), die Streichung des 

§ 29 Nr. 4 Versammlungsgesetz war hingegen in Konsequenz der neu geschaffenen 
Ordnungswidrigkeit "Teilnahme an einer unerlaubten Versammlung~ erfolgt. 

J. Die Entwicklung des DemonstrationSTechlS in den 70er Jahren: Differenzierung 
des staatlichen Sanktionspotenti4ls 

Die Erwartung. daß mit dieser Liberalisierung des Demonstrationssrrafrechts und 
der damit verknüpften Amnestie über eine spürbare und massenhafte Entkriminali­
sierung hinaus auf Dauer sichergestellt würde, daß von dem Grundrecht der 
Demonstrationsfreiheit künftig unverkürzt und angstfrei Gebrauch gemacht werden 

könnte, erwies sich indes als trügerisch: Das stucliche Sankrionspoteotia! dehnte 
sich vielmehr im Gegenteil nach und nach aus, differenzierte sich in eine Fülle neuer 

administrativer. zivil- und verwaltungsrechtlicher. aber auch strafrechtlicher Repres­
sionsmechanismen, unter deren fangnetzartigem Zugriff das Recht zur kollektiven 
Artikulation von politischem Protest erneut zu ersticken droht. 

a. OrganisationsverboL nach Art. 9 Abs. 1 GG 

Schlaglichtanig deutlich machte diese Gegentendenz die Verfügung des CDU-In­
nenministeriums von Baden-Württemberg vom 24. Juni 1970, die gewiß nicht 
zufällig fast zeitgleich mit der Scrafrechtsreform erging und den effektvollen 
Kontrapunkt zu den sozialliberalen Entspannungsbemühungen an der innenpoliti­

schen "Front« markierte: Die Hochschulgruppe des SDS Heidelberg wurde gemäß 
Art. 9 Abs. 2 GG - also im Rückgriff auf die klassischen vereinsrechtlichen 
Sanktionen - verboIen und aufgelöst. weil ihre Tätigkeit den Strafgesetzen 
zuwiderliefe und »auch die Zielvorstellungen der in Frage stehenden Gruppe sich 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland richten«. 
Und mit deutlichem Fingerzeig für andere Innenministerien heißt es in der 
Verfügung u. a. : ~Die ,Neue Linke< und mit ihr die Hochschulgruppe Heidelberg 

des SDS in grundsätzlicher Übereinstimmung 0) setzen nach wie vor (!) ihre 
Angriffe gege.n die freiheitlich-demokralische Grundordnung in der Bundesrepublik 

Btrich, de< Sondcrau.schusse, für d,e Srr:l(r~hr s reform zum }. Geserz zu, Reform des Srr,freclll5. 
BT·Drs. VI/ IO>, s. I. 

Jf9 
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J60 Deutschland fon, um diese zu beseitigen«.\' Die hiergegen beanrragre Aussetzung 
der sofortigen Vollziehung des Verbots wurde durch Beschluß des Verwalrungsge­
richtshofs Baden-Württemberg vom 5.8. 1970 abgelehnr f " die verfassungsfeindliche 
Ziel richtung der Organisation ergebe sich aus einer Reihe von Veröffentlichungen, 
F1ugblättem und flicht zuletzt aus der Demonstrationspraxis der Hcidclbergcr 
SDS-Hochschulgruppe. 

Diese ebenso spektakuläre wie bis heute - soweit ersichtlich - vereinzelt gebliebene 
vereinsrechtliche IIli!galisierung einer Organisation der ,Neuen Linken< bezeichnete 
nach Erbß der Amncscie und der Reform der Demonstrationstathestände gewisser­
maßen nur das äußerste Ende der besonders repressiven Achse, die neben anderen 
Sanktionsmoglichkeiten als »funktionale Alternative« zur srrafrechtljchen Massen­

kriminalisierung durch das alee Demonstrationsstrafrecht in Betracht kam. 

b. DemomtTalionsslrafrechl 

Die Entwicklung des DemonslTationsslrafrechts In der Zeit nach 1970 ist durch 

scheinbar enrgegengesetzle Tendenzen gekennzeichnet. Soweit es sich um Demon­
stralionen im traditionellen Sinn (Aufzüge) handelt, liegen veröffentliche Entschei­
dungen von Strafgerichten zu den klassischen Demonstrationsdelikten wie Nöti­
gung (§ 240 StGB), Widerstand gegen die Staatsgewalt (§ [[ 3 StGB), Landfriedens­

bruch (§ 12 j StGB) kaum vor. Es kann vcnnutet werden, daß die Straf;ustiz in 
Konsequenz der ScraJrechtsreform von [970 Zurückhaltung geübt hat ; der Eklat von 

Nürnberg im März 1981 stellt hier möglicherweise eine Wende dar. Wurde 

ansonsten - soweit ersichtlich - grundsätzlich von der strafrechtlichen Verantwort­
lichkeit für persönlich ausgeübte GeW;l.!t (physische Gewalt) ausgegangen, wird bei 
der Nürnberger Massenverhaftung eine strafrechtliche Kollektiv-Kontaktschuld 

konstruiert, bei der unter Mißachtung der Verfassung elementare rechLSstaarliche 

Prinzipien zum Schutz des Einzelnen im Interesse der StaaLSsicherheit außer Kraft 
geselLt worden sind. l ) 

Die in der Nürnberger Nacht- und Ncbdakrion augenfällig hervonrctende 

politische Absicht der Strafjusliz. den politischen Protest Jugendlicher mit einer 
massiven Strafdrohung zu konfrontieren, kündigte sich freilich zuvor bereits in der 

Auseinandersetzung der Srrafjustlz mit den neuen Demonstracionsfonnen der 

H"usbesetzerszene an. Die Entscheidung des Bundesgerichlshofes in Strafsachen 
vom [1. 1. 1975 f ., in der Hausbesetzer strafrechtlich als kriminelle Vereinigung i. S. 
des § J 29 StGB definiert werden, ist exemplarisch für diese Tendenz. bei der das Ziel 
erkennbar wird. mit Hilfe einer extensiven Normimerpretation und Tacbestands­
subsumtion auel, bloß psychische Unterstützung deliktsfähig zu machen. Ohne 

jeglichen Rückbezug auf die grundrechtlich geschützten Freiheitsrechte aus Art. S 

Abs . I GG und An . 8 Abs. J GG wird das Verhalten von Hausbesetzern als 

gemeinschaftlicher Hausfriedensbruch (§ r 1) StGB), Landfriedensbruch (§ 125 

StGB) und Bildung einer kriminellen Vereinigung (§ 119 Abs. J StGB) gewenet. 

Darüber hinaus sieht der BGH den Tatbestand der Unrerstütwng einer kriminellen 
Vereinigung bereits dann als erfüllt an, wenn sich die Betroffenen »mehrfach im 
HallS aufgehalten und durch ihre Anwesenheit die zur Verteidigung der Hausbeset-

p Abgedruckt in: KJ H. )11970, S. HS ff .. 148. 
51 KJ H. 3/'970, S . .151 H. 
H Vgl. hierzu G. Frankenberg •• L~ndlr;cdc. und Demonw .. ionsirclhei •• KJ 1981, S. 169 H. 
54 - ) S.R 7/74 1-, lbgcdruckt in NJW 1971. S. 98) f. 
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zung entschlossenen in ihrem, den Angeklagten bekannten Verteidigungswillen 

mi ndestens bestärk t ~ hälten. lI 

Ebenso extensiv interpretiert auch das OLG Karlsruhe die Begriffe »GewaIHätig­
keit~ und »öffentliche Sicherheit« des Landfriedensbruchtatbestandes (§!l.5 
5tGB)Y Die aus Anlaß eines geplanten Abrisses mehrerer Häuser sich entwickeln­
den Widerst~ndsaktionen von Bewohnern, Sympathisanten und Passanten werden 

als den öffentlichen Frieden gefährdende Gewaluätigkeiten gewertet, weil sie »nicht 
gegen den Rechtsfrieden des einzelnen, sondem den der Gemeinschaft gerichtet 
sind~Y In diesem Sinn sei das Besprühen einer Windschutzscheibe eines LKW mit 

einer alsbald abtropfenden farbigen Flüssigkeit für sich genommen zwar nicht 
gewalnätig, könne andererseits aber im Gesamtzusammenhang gewalträtiger 

Demonstration doch als relevanter Tatbeirrag für einen Landfriedensbruch ausrei­

chen, sofern die Demonstranten "sich auch nur eine der Ausschreitungen der 
unbekannt gebliebenen Täter. _ . als Mittäter zurechnen lassen müßten oder ihr 

Tatbeirrag als Beihilfe zu auch nur einer der Gewahtätigkeiten eines anderen 
anzusehen wäre, da Täter des Landfriedensbruchs auch der Teilnehmer an den 

. Gewalttätigkeiten sein« könne. 

c. Polizeiliches Observieren von Demo/Jstrati()nen und Pressefreiheit 

Die aus Anlaß gezielter Akrionen gegen Wohnraumvemichtung ergangenen Ent­
scheidungen finden eine Parallele in der von den Obergerichten cntwickelten 
Spruchpraxis zur Zulässigkeit der polizeilichen Observierung von Demonstrarionen 
(Aufzügen). Nach der vom Bundesgerichtshof in Strafsachen in zwei Entscheidun­
gen vertretenen Auffassung soll die Pol.izei berechtigt sein, einen Demonstrations­
zug zu fotografieren, wenn mit Hilfe der LIchtbilder die unbekannten Täter früherer 
Straftaten ermittelt werden sollen. ,I Dies liege im Interesse der Rechtspflege und der 

öffentlichen Sicherheit. Das Recht der Demonstranten am eigenen Bild müsse 
gegenüber der der Polizei obliegenden Aufgabe, strafbare Handlungen zu erforschen 
(§ [6) SrPO)l9, zurückstehen. Ebenso hält es der Vorprüfungsausschuß des 

Bundesverfassungsgerichts in seiner Entscheidung vom 4- 3. 198 t 60 für stdlthdft, das 
von Mitarbeirern eines Presseorgans angefertigte Bildmatenal über eine Demonstra­
tion zu beschlagnahmen, um es in die Strafverfolgung gegen gewalttätige Demon­
stranten während des Aufzuges einbeziehen zu können. Das Bundesverfassungsge­
richt sieht darin weder eine Verletzung der Pressefreiheit noch des Verhältnismäßig­
keitsgrundsatzes, weil es sich nicht um die Aufklärung von bloßen Bagatelldelikren 
handle, sondern um teilweise besonders schwere Fälle von Landfriedensbruch, und 

andererseits die Presse durch die Durchsuchung und Beschlagn~hme in ihrer 
Berichterstattung nichl gehindert werde. Da mit Hilfe der FotOgrafien nicht neue, 
bisher unbekannte Straftaten ermittelt werden sollten, sondern lediglich die Identltät 

der Täter einer unter den Augen der Öffentlichkeit begangenen, nach Ort, Zeit und 
Begehungsweise genau feststehenden Straftat, könne auch nicht von der unzulässi­

gen Verschaffung von »Ausfofschungsbeweisen .. die Rede scin. 

55 Zu den Vervielßhigu ngsmöglich kci\en dieser Rcch« precbung "gI. die <,ndrucksvoll~n BeI.·ge der in 
ßerlin im Zusammenh.ng mit H.usbesNzungen crgangmcn S.r'{IJ.ncilc bei U. WeseI, Kntg der Justi, 
gegen die Jugend, in' Der Spiegel, '981, Nr. l7, S. 010 fi. 

16 NJW '979. s. '4'1. 
17 Hierzu und Z u dem fol~.ndcn Z"" im T •. " a. l. O. 
18 NJW '971, l07) (= JZ '976, jl), Unei) v. '1· s. '977 - JZ '97S, 76,. 
s? BGH NJW ' 975, '075· 
60 NJW 19SI, 97'" 
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Mit dieser Rechtsprechung wird letztlich der mit der slrafrechtsreform von 1970 

beabsichtigre Liberalisierungseffekr im st~atlichen Umgang mit Demonstrationen 
wieder kompensiert. Denn der mit Art. 5 Abs. J GG und Art. g Abs. 1 GG 
intendierte grundrechtliche Schutz) frei von Angst vor staarlicher Überwachung 

kollektiv an der Neustrukturierung einer verfestigten öffemlichen Meinung durch 
Mobilisierung einer Gegenöffentlichkeit mitwirken zu können, verliert seinen 
element:tren Sinn, wenn der einzelne Demonstrant befürchten muß, in den Dateien 
der Verfassungsschutzorgane oder der Kriminalpolizei als potentieller anarchisri­
scher Gewalträter oder Sraatsfcind erfaßt zu werden. 
Das OlG Celle6• hat im umgekehrten Fall des einen Polizeieinsarz fotografierenden 
Demonstranten die Polizei für befugt gehalten, die Kamera sicherzustellen oder 
notfalls den betreffenden Demonstr~nten zu sistieren, weil die an den Auseinander­
setzungen beteiligten Polizeibeamten ohne ihre Einwilligung fotografien worden 
seien. Das Recht der Polizisten am eigenen Bild werde im konkreten Fall nicht von 
der Regelung des § 2} Ahs. 1 NT. I KunsturheberG suspendiert) wonach Bilder aus 
dem Bereich der Zeitgeschichte ohne die edorderliche Einwilligung verbreitet und 
zur Schau gestellt werden dürfen. Denn im konkreten Fall sei bedeutsam, daß die 
Fotografin das Ziel verfolgt habe, die Beamten durch den unberechtigten Vorwurf 
rechtswidrigen Tätigwerdens bloßzustellen. Diffamierungen, Bloßstellungen und 
außerhalb der zeitgeschichtlichen Dokumentation liegende An!',Tiffe gegen den 
Betroffenen seien aber durch § 23 Abs. I Nr. I KunsturheberG niemals 

gedeckt. 
Die Sicherstellung fotografischen Materials über einen Vorgang der Zeitgeschicl](c 

ist ein unmittelbarer Eingriff in die Pressefreiheit und damit eine in Art. 5 Abs. I 

Satz 3 GG schlechthin verbotene Zensur der Berichterstattung über das betreffende 
zeitgesch.ichtliche Ereignis. Darüberhinaus sind keinesfalls die am Poli'Leieinsatz 

beteiligten Polizei beamten 7.U einer derartigen Sicherstellung befugt, weil sich aus 

dem verfassungsrechtlichen Komrollauftrag der Presse »denkgese[zlich für den 
Teilnehmer eines polizeilichen Einsatzes das Verbot" ergibt, »eine Berichterstauung 
über diesen Einsatz zu verhindern oder auch nur zu behindern, sei es durch die 
Beschlagnahme fotografischen Aufnahmem~teri~ls oder gar der Geräte zur Verhin­
derung einer weiteren Berichterstattung.«6' 

d. Demonstrationsschadens- und -kostenrecht 

Die Versuche einer präventiven Eingrenzung der aktiven Wahrnehmung des 

Grundrechts auf Versammlungsfreiheit haben sich in der Zeil nach 1970 in 
zunehmendem Maß auf die Zivil- Itnd Verwaltungsju$ti:l. verlagert. Sie kommt 
sowohl in der Rechtsprechung 'Lur Schadensersatzpflicht für die durch Demonstra­

tionen entstandenen Schäden bzw. zur Kostencrstaaungspflicht für die durch 
Polizeieins::irze entstandenen Verwaltungskosten als auch in der gerichtlichen 
Tolerierung von polizeilicher Vorbeugehafr für Demonstranten und administrati­

vem TocaJverbot von Demons!rationen zum Ausdruck, die dem Bürger ein flir ihn 

nicht mehr abwägbares Betriebsrisiko bei der Auslibung seiner politischen freiheics­
rechre aus Art. 5 Abs. t GG und Art. 8 Abs. t GG aufblirdet. Im Ergebnis laufen die 
resuiktiven Auslegungen der Rechtsprechung auf die Begründung einer Gefähr­
dungshaftung hinaus, durch die die Beteiligung des einzelnen am kollektiven 

6, Uruil \". 2$.9. '978 - JR '979.4" (m. zustimmend.r Anmtrk un g Teubn<r) = NJW '979. 17 (m . 
• blchncnder Anm. Diunu r in NJW '979, ')' ,). 

6. Dium>r in seiner Un eil.,nmcrkung Ln NJW '979, '}" /. 
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Aufklärungsprozeß zur Bildung einer neuen öffentlichen Meinung mir folgenreichen 

Sanktionen geahndet werden kann. 
aa) Der Bundesgerichtshof in Zivilsachen hat in drei Entscheidungen") Maßstäbe für 
die zivi/rechtliche Haftung von Dcmonstrarionstcilnehmern für entstandene 
Demonstr3tionsschäden entwickeIr, die in ihrer Bedeutung für die Wahrnehmung 
der Demonstrationsfreiheit mindestens ebenso bedeutsam sind wie die einschlägige 

Rechtsprechung der Strafgerichte. Jn den Fällen Mahler lind Amendt sTellt nach 
Auffassung des BGH die Blockade zur Verhinderung der Auslieferung von 
Springer-Zeitungen bei den Demonstrationen anläßlich des Mordanschlags auf Rudi 
Dutschke am 11. 4. 1968 einen rechtswidrigen schuldhaften Eingriff in das nach 

§ 823 Abs. I BGB geschützte Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbe­
betrieb dar und begründet damit Schadensersatzansprüche gegen den Beklagten als 

Mittäter für den gesamten durch die Demonstrrtrion enTstandenen Sehaden.6< Iu der 

Hausbesetzer-Entscheidung des BGHZ vom 29 . 10. J 9740
) beruft sich derselbe Sen:n 

sogar auf einen .e1ementaren Verfassungsgrundsatz", der den *strikte(n) Ausschluß 
jeder Form von Gewalt im Raume des öffemlichen Lebens bei der Austragung von 
Meinungsverschiedenheiten« gebieter. 66 

Dje Frage nach dem Umfang des Haftungsrisikos für den einzelnen Demonstranten 
hOlt der BGH in dem Sinne geklärt, daß jedem Demonstranten, der als Mittäter 
anzusehen sei) die volle Haftung für den durch die Demonstration verursachten 
Schaden triff!.·) Das den Demonstramen auferlegte Risiko der Haftungsverteilung, 

wonach es diesen überlassen bleibt, sich umereinander und n.ach Maßgabe ihres 

Sehadensbeitrages ausein:mderzusetzen (§§ 840,426 BGB), hält der 8GH gerade bei 
Demonstrationssehäden für gerecht, weil der Geschädigte in aller Regel nur einige 
der Teilnehmer identifizieren könne. Der Senat hält diese aus dem Wortlaut des 

§ 830 Abs. I BGB sich ergebende Haftungsregclung für verfassungskonform, 
insbesondere werde dem einzelnen Demonstrauonsteilnehmer kein unzumutbares 
Risiko haftungsrechdich aufgebürdet, weil die Haftung nach § 830 BGB nicht 
diejenigen Demonstranten treffe, »ohne deren Willen andere Teilnehmer die 

Grenzen des Demonstrationsrechts überschreiten und in Rechte anderer eingrei­

len"."! 
In der Hausbesetzer-Entscheidung hat der BGH die Mithafwng von Demonstran­
ten als Mittäter auch auf den Fall einer bloß psychischen Unterstiitzung bei einer 

Hausbesetzung erstreckt. Für die haftungsbegründende Mittätersch.aft (§ 830 Abs . I 

8GB) reiche es, daß der Demonstrant -sich an der schadensljftenden Handlung mit 
dem Willen beteiligt hat, sie als eigene T:l1 gemeinschaftlich m; • .anderen zu 

6.) BGHZ Uneil \". JO. 5· '97' - VI ZR 6171 - BGHZ 59, )0 (F,II Am.ndl); BGHZ U{Te~ v. )0. I· 197'­
VI ZR ')9170- NJW 197'. 1S71 (Fall M.hlcr); BGHZ Urteil v. '9. JO. '974 - VI ZR JS,/71- BGHZ 
6}, 1>4 (H.usbe.tlzcr). 

64 In Anlehnung .n die ,·om Bundesverfassung, gericht im Schmid-Spicgel-Bcschluß ,·nlwickelte Sch.u. 
kehhe<>ri •• iehl der BGH (Z I?, )4) aul der Grundbgc ei ner !nlcrc~scn- und GÜlerab"' iigung :<wisehen 
der durch An. 2 Ab,. '. q GG gcschüt2Un unternehmenschcn Freihc>! und da Dcmonstr.uions{,,·i­
heit ;lUS Art. S Ab •. " 8 Ab,. I GG die in der AU51icferungssperrc liegende Anwendun .. unmi"db.ren 
Zwanges ,Is rechtswidrig .n. lür die d ito Rechtsordnung keinen Rtch«grund bereith.lte. Die 
Dcmo nSlr,llion.{rcihcil gC<l.IIC lediglich 3ul die sich aus der l<ndfn~io5<n Bc,iclHcrSt,1nung d.r 
Springcr·Prccssc ergebenden Gefahren .ulmerkS.:lm zu mochen, nich, jedoch Zw.ng an~uwcndcn. Sinn 
und Zweck der DemonSlr,uionsfreiheil ,ei - ieden{alls .1."" ver/ehlt, ""enn die koll<ktivc Meinungs­
oder Willens'u ßerung ihr Ziel mit Hilfe cines 1U{ Unlerl.ssUn\; fremder Meinungsäußerung gcricht .. cn 
ullmi"elbaren Zwanges zu erreichen sucht. (a . • . 0 ., S. 16). Ein< Dell1onslr3lion dieser Art sei nicht 
fri.dlich im Sinne des An. g Abs. , GG. Zur Kritik dieser R<chlsprech ung vgl. R. Wiethoher, 
a .•. O. 

65 BGHZ 65, "4· 
66 BGHZ ~J, "7· 
67 BGHZ 19· 41. 
68 BGHZ 19.4' I. 
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verwirklichen (Mittäter) oder sie als die Tat anderer durch seine Anstiftung oder 
Beihilfe zu fördern oder LU uncerstützen. Ein Weniger an eigenhändiger Verwirkli­

chung der unmittelbaren Verletzungshandlung wird insoweit durch den in die Tat 
umgesetzten Willen zur Teilnahme an ihr kompensiert«.':' 

In Konsequenz der vom BGH entwickelten Rechtsprechung zur Schadensersatz­
pflicht bei Demonst[3tionsschädcll gemäß § 830 Abs. I BGB sind von verschiedenen 
Unccr- bzw. Obergerichten die hahungsbegründenden Talbeiträge von Demon­
stranten auf immer schwächere Formen der Beteiligung erstreckt worden. Verwiesen 
sei hier auf die in der "Dokumentation zum Demonstrationskostenreeht«70 
ausführlich wiedergegebenen Entscheidungen. In Verkehrung der den Grundrech­
ten eigenen ratio, daß die Vermutung für eine legitime Inanspruchnahme von 

politischen Freiheitsrechten gemäß dem Grundsatz in dubio pro libenate spricht, 
wird nunmehr die BegründungspJlicht für die Berechtigung zur Ausübung des 

Grundrechts der Versammlungsfreiheit den Demonstranten auferlegt. Der Staat 
erteilt die Lizenz für die ihm genehmen Aktionsformen politischen Protestes, wenn 

die Toleranzgrenzen zulässiger Demonstrationen vom Oberlandesgericht Karlsruhe 
wie folgt definiert werden: "W~re mit der Aufforderung zum Demonstrieren nur ein 
öffentlicher Protest bezweckt gewesen, dann hätte eine ein- bis zweisründige 

Kundgebung und die vorherige Information der Nachrichtenmedien genügt. Die 
Tatsache, daß die Demonstracionen sich jedoch übet" eine Woche hinweg erstreckten 
und der Einsat); der Polizei die Demonstranten nicht davon abhielc, wieder auf die 
Straße zu gehen, beweist, daß man auf einen friedlichen Verlauf keinen Wen legte 

und die Konfrontation suchte"." 
bb) Hinsichtlich der InanspruC"hnahme von Demonstranten für die bei einem 
Polizeieinsatz entstehenden Kosten hat das Verwaltungsgericht Hannover in seinem 
Beschluß vom 27.2. 1981 7' zur polizeilichen Räumung des Anti-Atomdorfes 
Grohnde die Rechtswidrigkeit der von der Bezirksregierung Hannover ergangenen 
Leisrungsbescheide festgestellt, weil die Vollzugspolizei bei der Anwendung 

unmittelbaren Zwangs zu schnell und damit nicht rechtens gehandelt habe.') Auf die 
Rechtmäßigkeit der »Amtshandlungen im Venvaltungszw?ngsverfahren~ auf der 

Grundlage des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes (NdsVwKG) hatte 
das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in seiner bahnbrechenden Entscheidung vom 
3. 5· 197i' abgestellt, bei der es prinLipieil die Betreibung von Polizeieins:l.lzkosten 
von demjenigen, gegen den sich der Verwalrungszwang richtet (§ 17 Abs. 1. 

NdsVwKG) bzw. der zu der Amtshandlung Anlaß gegeben hat (§ 5 Abs. I 

NdsVwKG), für rechtens erklär. hatte. 

e. VersammlungsrechL 

Soweit die Rechtsprechung sich mit der versammlungs- und polizeirechtlichen 
Dimension der Demonstrarionsfreiheit auseinanderzusetzen hatte, ist die Tendenz 
unverkennbar, den Komperenzspielraum der Polizei zu stärken. Die Palette reicht 

hier von dem der Polizei eingeräumten Ermessen, ob sie gegen eine Demonstration 
vorgehen will, bis hin zum Toralverbot einer Großdemonstration gegen Kernkrafc-

69 BGHZ 6). n6. 
70 A. Adarnic{z\ Dc-mönstrationC'n und ihr Preis. Ejn~ DokumenLltion :turn ,Demon'Slr.\ljonskcSlt"nrechl~, 

KJ H. J!t98,) S_ 29' ((. 
7' A.~. 0 .• S. JO> (Bcgonicn-hJl). 
7' A. a. 0 .. S. )0& 

7) A .. \.0 .• S. 309. 
74 Al. V OVG A lS/76 - S. IJ/, 4, vorolL in: DVBI '977, S. 8p. 
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werke u. a. wegen nicht zumutbarer "Beläsligungen~ der Anwohner des Demonstra­

tionsgebietes. 
aa) Die Frage, ob die Polizei eine gewaltformig verfall/ende Demonstration auflösen 
muß, halte das Oberlandesgericht Cdle aus Anlaß einer Staatshaftungsklage des 
h3nnoverschen Straßenbahnuncernehmens (UESTRA) gegen das Land Niedersach,­
sen zu entscheiden" . Anknüpfend ~n die Läpple-Entscheidung des BGH,6 geht das 
OLG Cdle von der Rechtswidrigkeir der aus Anlaß von Protestaktionen gegen 
Fahrpreiserhöhungen durchgeführten Straßenbahnblockaden aus, siehe gleichwohl 

in dem Verhalten der Polizei, insbesondere darin, daß sie untätig geblieben ist, keine 

Amrspflichtverletzung, weil es grundsätzlich im Rahmen des polizeilichen Ermes­
sens liege. ob und mit welchen Mitteln sie bei Vorl iegen eines polizeiwidrigen und 
gefahrdrohenden Zustandes eingreife." In Auseinmderserzung mit der höchstrich­

rerlichen Rechtsprechung des Reichsgerichts ' ! und des Bundesgerichtshofes)?, die 

eine Verpflichtung der Polizei zum Einschreiten annehmen, "wenn es sich um die 
Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für wesentliche Rechtsgüter« handele, 
~nl."Wickelr der Senat ~ine vermittelnde Position, um der Polizei entsprechend dem 
Sinn der polizeilichen Generalklausel des §! Nds. SOG ein »elastisches und 
geschmeidiges Reagieren nicht unmöglich « zu machen.!a 

bb) Unter dem Gesichtspunkt der Abwendung einer ~unminelbaren Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" hat die Rechtsprechung das Verbot von 
Gegendemonstrationen für rechtens erkläre, die von der polirischen Linken gegen 
Wahlveranstalcungen der extremen Rechten organisiere worden sind . Das Obervcr­
wallungsgericht Bremen hat z. ß. in seinem Uneil vom ) . 9. 1971 s, eine Verbots ver­

fügung, die sich gegen eine von den Jungsozialisten gegen eine NPD-Wahlveranstal­
wog beabsichtigte Protestkuodgebung richtete, gemäß § J 5 Abs. 1 VersG für 
rechtmäßig gchalten, weil d ie Gefahr gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen 

den Teilnehmern beider Veranstaltungen drohte und d:lmit mit dem Eintrirr einer 
.. Störung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in allernächster Zeit « zu 
rechnen gewesen sei. Da andererseits die NPD bei der Wahrnehmung ihres 
verfassungsmäßigen VersammlungsrechLS nicht als sogenannter Zweckveranbl.sser 
2nzusehen sei, sei Störer der Veranstaltung die Gegendemonstration gewesen. 

Schließlich könne derjenige sich nicht auf das Gnmdrecht der Versammlungsfreiheit 
berufen, der eine ... Demonstration« veranstaltet, um durch die bewußte Einkalku\a­
tion von Gewalt gegen Menschen und Sachen Versammlungen des politischen 
Gegners zu unterbinden, die- vedassungs- und gesetl.mäßig sind." 

75 Uneil v. ll. t. '97' , OÖV 1?7'. '4) . 
76 BGHS, Urt~i l v. 8 8. 1?69 - BGHSr 1}. 46. 
77 OlG Cello OÖV '97' , '44 . 
78 RGZ '47. '44· 
79 EGli VRS 7. 87· 
80 VgL hierzu OLG Celle DÖV 197', 'H, tvonoch .\lch bei Gtf~hrdung höeh,,« R.cch l.Sgü l ~r 51ets zu 

be"h,cn .ci , oh cin .. Einschrolten mil verrrerb,ren Mineln möglich und erfolgversprechend. w:ir •. 
Demgegenüber fuhrt das VG Bcrlin in sein"" Ents.:hcidung vom 6. 4. ' 98, (NJW SI. '748) aus, daß bei 
ei ner d rohenden schwerwiegenden Gebh. fur die Allgemeinhei, bzw. ei" .... ciruoclncn ßi.irt';er odec 
wen n der Eintr;tt eine.,<; erheblichen Schaden, mir großer Wahrscheinl ichkeit 7.U ~rwlrt.n sei, da; 
Entschließungsc rmessen cingesc h",,,k, ",erden könne. Zu den . höch sten Recht>gÜrem • • die einen 
unbedingten Schutz durch die Poli?_e; ' ·erlangten. zählt e$ . grundsatzlich nUr d<1S R«h •• uf '--"ben und 
kö rperliche Unvers~hr1hci, des Einz;elnen. nicht dagegen bloßes S~cheigentum •. w esh.lh die Entschei­
dung über die JUurnung eines beSN"" en H lu.es im R1hmen der ,nge<,reb,en pol ir isch~n lösung von 
der Lxckutive n,eh Jeren Billigktits · und Zw~cknÜßigk.ilSer""gungcn zUlreffend l;ewe",n sei 
(S. 17~9). 

8. DOV 1971. f OI . 

g. A. , . O . 
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)66 cc) Auch ohne eine bisher vorliegende gesetzliche Grundlage für eine Vorbel/gebaft 
von Demonstranten hat das Verwaltungsgericht Würzburg eine im Ergebnis 
vergleichbare Praxis der bayerischen Polizei unter dem polizeirechrlichen Etikett 
notwendiger pravemivpolizeiJicher Maßnahmen in einem Uneil vom ~. 4. 19So8j 
gutgeheißen. Hiernach soll die Polizei rechtmäßig gehandelt h;tben, als sie mit dem 

Bus anfahrende Demonstranten nach Erlaß eines DemonstrationsverboLS in Brok­
dorf:lm [9 . 2. [977 an einer KontrollsteIle an der Bundesautobahn Würzburg-Fulda 
eine ganze Nacht festhielt und damit die Beteiligung :1.n der vorgesehenen 
Demonstration am 19.2. [977 gegen den Bau des Kernkraftwerkes Brokdarf 

unmöglich machte, obwohl die Gruppe erklärtermaßen im Fall der Aufrechterhal­
rung des VerboLS an einer alternativ angekündigten und genehmigten Demonstration 

in Truhoe am gleichen Tag mit der gleichen politischen Zielsetzung teilnehmen 
wollte. Die der Polizei nach dem bayrischen Polizeiaufgabengescrz~' übertragene 
Aufgabe, Gefahren abzuwehren, die der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
drohen, rechtfertige im Einzelfall die »atypische« Maßnahme" des präventivpolizei­
lichen Eingriffs in die Rechte von Personen, Präventivpolizeiliches Handeln müsse 
sich aber hinsichtlich der ~Auswahl der für die Abwehr der Gefahr zur Verfügung 
stehenden Mittel an dem potentiellen Geschehensablauf orientieren, der die größte 
Störung der öHenrlichen Sicherheit und Ordnung darstellen könnte«. g. 

Dies läuft auf eine Blankovollmacht für d ie Polizei hinaus, die Wahrnehmung des 
Grundrechts der Versammlungsfreiheit auch für friedliche Demonstrationen zu 
unterbinden. Daß das nach der herrschenden Meinung polizeifeste Grundrecht der 

Versammlungsfreiheit auf diese Weise trotZ der Verbotssenranken des Art . 19 Abs. 2 

GG in seinem Wesensgehalt angetastet wird, nimmt das Verwaltungsgerichr nicht 
zur Kenntnis. Es hält \'ielmehr die praktizierte vorbeugende Sistierung nicht nur (ür 
erforderlich, zumal sie (ür die ßusinsassen nichr übermäßig belasrend oder 

unzumutbar gewesen sei, sondern sieht in dem ,verteilten< Eins~tz gegen die in 

EinzeJgruppen anreisenden Demonstranten unter den gegebenen Umständen sogar 
im besonderen Maß den Grundsarz der Verhältnismäßigkeil gewahn. "weil cr 
jeweils nur wenige einzelne betraf und . . . aus der maßgebenden damaligen Sicht der 
Polizei ein Einschreiten und die Anwendung unmittelbaren Zwangs gegen die Masse 

an einem Ort versammelter Personen vennieden werden konnte".~7 
dd) Das Bemühen, Großdemonstrationen durch ein Totalverbot außerhalb der 
Legalitär zu stellen, haben staatliche Instanzen aus Anlaß der am 28.;2. 198 r 
durchgeführten Prolestaktionen gegen das Kernkraftwerk in Brokdorf in besonders 

drastischer Weise erkennen lassen." Die massenhafte Wahrnehmung der Aktivbür­
gerrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit wird vom $uat bei Demonstra­
tionen dieses Umfangs radikal in Frage gestellt. wenn die politische Zielsetzung mit 
den von den etablierten staatsIragenden Parteien vertretenen Auffassungen nicht 

mehr in Einklang zu bringen ist und die Parteien deshalb ihren eigenen Monopol­
anspruch als Adressat und Venniulungsinstanz politischer Interessen und Deside-

83 NJW '980. '14 1. 
84 In der ßebnmm.chung v. '4. '0. \974 (GVßI. S. 7J9)' 
81 NJW '980, >141. 
86 NJW '980, '14' . 
87 NJW '98o, 114J · 
88 Eine ,ndere VersIon dieser P=;s wird seit J.h.rcn itl Fr,nkfun vom dortigen CDU-Magisrrat 

pr.okliZlen, Don werden last durchg:;ngig .,m,liehe DemonSlr."iol)en im H,nbl,ck auf angeblich ,u 
erwanende Gew~l\lä,igk"ilcn - auch b"i crkl.ncrm.Jlm fri.xllichen AbsiehlCn d~ Ver.ml,lIer -
verboten und jeweils .~I durch einstweilige Anordnunß des Venvahungsgerichu zugelassen. Di,s. 
Pra.xis, die die politischen Legitim.tionsprobleme der Justiz ,u!burd." ist "om Prasidemen des 
Verwaltungsgerichts Franklun offentlieh ,I. ,<"chl,wid,ig gerilgl worden, vgl Frankluner Rund"h,u 
v. ,8 . 9. 19B1, S.,6 und v. ~J- 9. '9&1, S. 1) . 
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rate gefährdet sehen. i9 Die öffentliche Kontroverse iiber Strategien der Energiever­

sorgung für die ßundesrepublik hat inzwischen den Charakter einer .Schicksalsfra­
ge~ angenommen, an der sich erweisen kann, ob unser politisches und gesellschaft­
liches System noch in der Lage ist, Fragen von existentieller Bedeutung für die 

Zukunft der Bevölkerung anders als durch bewußte Einkalkulation des größten 
atomaren Unfalls (GAU) lösen zu können. Das vom Landrat des Landkreises 

Steinburg ausgesprochene und von der sch.leswig-holsteinischen Landesregierung 
unterstützte Verbot jeglicher Demonstrationen in der Wilster Marsch für die Zeit 

vom 27. Februar bis zum I. März 198 J machte die Wilstcr Marsch faktisch zum 
Polizeigebiet, in dem die Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheil 
sowie der Freizügigkeit nach Maßgabe polizeilicher Opportunität außer Kraft 

gesetzr werden konnten. Praktisch bedeutete dies die Ausrufung eines Ausnahme­

und Belagerungszustandes über einen Teil der Bundesrepublik, der weder im 
Grundgesetz noch im Versamrnlungsgesetz noch im schleswig-holsteinisehcn 
Polizeigesel:L eine Ennachtigungsgrundbge findet. Bis :Luletzt blieb für zehntausen­
de VOI) Demonstranten unklar, ob sie sich an einer verfassungsrechtlich durch Art. S 

und Art. 8 GG verbürgten, verwalrungsbchördlich verbotenen, verwaltungsgerichc­
lich genehmigten, oberverwaltungsgerichdich erneut untcrsagten, vom Bundesver­
fassungsgericht ebenfalls verbotenen oder schließlich polizeilich zugeiasseneJl 
Demonstration beteiligt hatten. 
Das Verwalrungsgericht Schleswig hatte in seiner Eilenlscheidung v. 27. ).., J 98 J ~ß1it 

räumlich genau gekennzeichneten Einschränkungen (ßrokdorf und Umgebung) die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen das 
Demonstrationsverbot unter anderem mit Zweifeln an der Beachtung des Verhäl[­

nismäßigkeitsgrundsatzes begründet." Zu Recht ging es davon aus, daß die bloße 
Möglichkeit und der Hinweis auf frühere Ausschreitungen anläßlieh einer Demon­
stration in Hamburg für die Aufrechterhalrung der sofortigen Vollziehung des 

VerboLS niche ausreichee, weil .. mil dieser Begründung ... sich jede Demonstration 
untersagen« ließe." 
Demgegeniiber bekräftige das OVG Lünehurg am gleichen Tag in 2 . Inseanz. die 
sofortige Vollziehung des absoluten Demonstrationsverbots, weil dic angekündigee 
Demonstration als eine unmiudbare Gefährdung der öffendichen Sicherheit und 
Ordnung in der Wilseer Marsch angesehen werden musse.') Der Senat äußerte 

Zweifel, nob eine Demonstration des beabsichtigten Umfangs von den Regeln des 
Versammlungsgesetzes in der gegenwärtig geltenden F3ssung, selbst wenn sie 
beachtet werden, überhaupt erfaßt werden kann«.?' Es merkt an, daß die geplante 
Massendemonstracion, deren Konzeption und Organisation den zuständigen Behör­

den nicht auf dem dafür vorgeschriebenen gesetzlichen Weg bekannt geworden sei91 , 

in dieser in ihrem Ablauf nicht abschätzbaren Form für die im Demonstrationsraum 

89 In diesem Sinn durchaus prublcmbcwußt sicht das aVG Luncbufl: in der Eilentscheidung 7.um Verbot 
der Brokdorfdemonslrauon v .• 8.2. '98, - Al. 12 OVG B 26/81 (unveröffentlicht) Anbß zur Pnifuns 
der rmgc . • ob für d;e Energie".eugt't1); durch Atomkr3Ü, d;e in der Bevölkerung der Bundesrel'ublik 
OeulSchlond und in .lIen 5chichttn politisch« Verantwortlichkeit zu .ußergewöhnlicllcr Unruhe und 
ZU harten AU$ein.ndersetz.ungen gefilh" h>t, nicht e;11e deutlichere Crundlage durch Entscheidungen 
geschaffen werden muß, die den Willen der Mehrhei. der ßundesbürgcr zur Fr.se der Nutzung dieses 
Verf31"en, zur Sicherung der Energi<verwrgung erkennen lassen< (5. lO). 

9" Az. 1 D 1)/ 81 (unvfroHent!;cht). 
9' A .•. 0 .. S. ,. 

" S. J. 
9) Und v .• 8. 2. 198" S. to. 
94 A. l. 0., S. '9. 
95 Das OVG rckbmien außerd'Tn. daß dem Landrat noch 5 Tag~ vor der angekündigten Demon5!r~t;on 

ke;ne der in § '4 VersG verbindlich vorgesehene Anmddung vorbg. , . ~. 0 ., S, ". 
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J68 ansässigen Menschen und ihren Besir1: eint" in ihren Ausmaßen ungewisse Gefähr­
dung bedeute, vor der sie geschützt werden müßren .,6 Mit Rücksicht auf die 

möglicherweise Aggressionen fördernde Nähe des Bauplatzes hätte zwischen 
Behörden und Veranstalter erörtert werden müssen, »ob die Großdemonstration 
statt auf den feldern und Wegen sowie in den kleinen Ortschaften des jetzt 
vorgesehenen Demonsrrarionsgebicres nicht an einem geeigneteren On durchge­
führt werden sollte. Dafür hätten Großstadien und andere für Massenveranstaltun­
gen geeignete Räume der ganzen Bundesrepublik Deutschland vorgeschlagen und 
ohne Gefahr einer Beeinträchtigung des beabsichtigten nachhaltigen Ausdrucks der 
Demonstr:uionsabsicht gewählt werden kÖnnen.«97 

Die dem größten Teil der Demonstralionsteilnehmer attestierte Absicht, nin 
friedlicher Weise ihrer Überzeugung Ausdruck geben (zu) wollen «, reichre dem 
Oberverwahungsgericht nicht für die Wahrnehmung des Grundrechrs aus. Es 
verlangte von der .. großen und gewiß überwiegenden Zahl der gutwilligen 

Demonstranten" die Garantie, die diese nicht geben könnten, daß "die kleineren, der 
Zahl nach aber doch umfangreichen Gruppen von ihren Aktionen abgehalren 
werden könnten •. 9s Implizit wird auf diese Weise die dem Staat verfassungsreehrlich 
zugewiesene GarantensteIlung für die Sicherung der Freiheitsausübung auf den 
Bürger übergeleitet, und zwar mit Hj!(e des Modells einer Gesamtverantwortung 

aller Demonslranten für das Verhalten jedes einzelnen Demonstranten. 
Das Bundesverfassungsgericht schloß sich in seiner Entscheidung vom 28. 2. 198199 

über die Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des OVG Lüncburg ~war 
in einer summarischen Prüfung der Auffassung an, daß für den Raum Wilster von 
einer unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgegangen 

werden müsse, kündigte zugleich aber eine nähere Prüfung im Hauptsacheverfahren 
an, ob das beanstandete Demonstrationsverbot mit der Verfassung im Einklang 
stehe. '00 

f. Demonstyatiomgesetzgebung 

Die hier skizzierte Entwicklung der Rechtsprechung zum Versammlungm~cht wird 
von nich[~breißenden Versuchen der CDU/CSU begleitet, eine Verschärfung des 

Demonstrarionsrechts durchzusetzen. Bereits [974 sollte entsprechend ihrem 
Konzept zur Stärkung der inneren Sicherheit und zur Bekämpfung des Terrorismus 
die Reform des Demonstrauonssrrafrechts von 1970 rückgängig gemacht werden. '0' 

Die Radikalisicrung der politischen Auseinandersetzung in den 70er Jahren führte 

hinsichtlich der Möglichkeit repressionsfreier Wahrnehmung des Grundrechts der 
Vers~mmlungsfreihei[ zu einer gr.avierenden Veränderung: dic durch das [4. Straf­

rechtsiinderungsgesetz v. 22. 4. [976 vorgenommene Ausweitung und Verschärfung 
politischer Slra(tatbestände, wie die Einführung der inzwischen aufgehobenen 

§ 88a StGB (verfassungs{eindlichc Befürwortung von Strah:uen) und § t 30;1 StGB 

(Anleicung zu Scraftaten) sowie die Änderung des § '40 StGB (Belohnung und 

Billigung von Straftaten) stellen auch die in einer Versammlung erfolgenden 
Kundgebunge.n diesbezüglicher Art unrer S[rafc. Für den polizejrcchdich-admini-

96 A. 3 . 0 ., S. 17. 
97 A .•. 0 .. S .• 6. 
98 A.~ . 0 .• $. 14 f. 
" Az. I BvR lJ)/ ßI . NJW 81, 1088. 

100 A. J . 0 .. S. J f. 
101 D,e COU/CSU Bund~stagsfr2k(ion und der Bundesr>! l~g"n im NO\'ember 1974 nahelu gl~;chlau­

"'nde Gcsc\zenfwürf~ .Zum SChUlZ de$ Gemeinschafts frieden,. vor, ßT·D,,_ Vl!h772 u. VlihSH-
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smniven Umg3ng mit Versammlungen ebenso bedcuts3m ist die Änderung des § 1 

Abs.l VersG durch Gesell v . .!5.9. 1978'°', die das Verbot, in öffentlichen 
Versammlungen ohne behördliche Ennächtigung Waffen mit sich zu führen, auf 

solche GegenSlände erstreckte, die nicht zur Verletzung von Personen, aber zur 

Sachbeschädigung bestimmt und geeignet sind. Dieses Verbot erstreckt sich auch 
darauf, solche Gegenstände (Waffen »technischer~ und "nichttechnischer. Art) :Huf 

dem Weg zu öffentlichen Versammlungen oder Aufzügen mit sich zu führen, zu 

derartigen Veranstaltungen hinzuscha{fen oder sie zur Verwendung bei derartigen 
Veranstaltungen bereitzuhalten oder zu verreilen«.'O) Die von der CDU/CSU 
beständig, u. a. in ihren Gesetzentwürfen »lur Bekämpfung von Terrorismus und 

Gewaltkriminalität sowie zum Schutz des inneren Friedens« vom 26. 4. und 5. 10. 

1977'°" »Zur Änderung des Versammlungsgesetzes und des Strafgeselzbuches« 
vom Frühjahr 1979'01 sowie ~Z\lm Schutze friedfertiger Demonstrationen und 

Versammlungen« vom Frühj:thr 1981'06 erhobenen Forderungen zur geset:dichen 
Einschränkung der Versammlungsfreiheit (Ennäehtigung zur erleiclHCrtcn Auflö­
sung von Ausländerversammlungen, Verbot der Vennummung und sogenannter 
passiver Bewaffnung, d. h. des T ragens von Schutzkleidung wie Helmen oder 
Gasmasken, Verschärfung des Landfriedensbruchsparagraphen des § r 25 StGB) 
konneen jedoch bislang durch die sozial-liberale Koalition - wie lange noch? -
abgewehn: werden. 

10' D" Vcrslmmlullgsgesetz erhi elt d,,"ulhin die Fassung der Bcbnnlm.chung vom 'I. 1 ,. 197&. BGBlI 
s. 'iS9. 

'O~ s. On, Gesel~ über Vcrslmf)ll~ngen und Aufz üge, ). Aun., Stuugart. Munchen. Hwno\lcr, 1979, § 1 

Rdnr. 7, w~iSl zur~cht dlrauf hin, daß d,mit . nicht nur Brcch",ngcn ~nd Schneidbrenner sondern ,uch 
Eier, F~rbbeuld unJ Tom'ltn als Wurfgeschosse el1dgültig .\u< VerSammlungen verbann'< sind. 

104 BT-Ors. VIII/Jll u, Vlll1996. 
JOS BT-Ors. VllIh677· 
106 BT·Dr<. IX/618. 
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